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Samstag 04.06.2022  
Reitverein  Reitturnier 
Reitplatz  

Sonntag 05.06.2022  
Reitverein  Reitturnier  Reitplatz 

Sonntag 05.06.2022  
Pfi ngstsonntag   
Ev. Kirchengemeinde  
Gottesdienst 10:00 Uhr  Kirche  

Montag 06.06.2022  
Reitverein  Reitturnier  Reitplatz

Montag 06.06.2022 
Pfi ngstmontag   
Ev. Kirchengemeinde  
Ökumenischer Gottesdienst 
10:00 Uhr  Kirche 

Freitag 10.06.2022 
Abfuhr graue Tonne  

Samstag 11.06.2022  
Tennisclub  Vereinsturnier  
Tennisplatz

Mittwoch 15.06.2022  
Abfuhr gelber Sack 

Donnerstag 16.06.2022  
Fronleichnam  

Donnerstag 16.06.2022  
Fanfarenzug  Rettichfest 
Schulhof

Donnerstag 16.06.2022  
Tennisclub  2. Julian-Hamann-
Gedächtnisturnier (LK-Turnier 
Damen und Herren)   Tennisplatz 

Freitag 17.06.2022  
Tennisclub  2. Julian-Hamann-
Gedächtnisturnier (LK-Turnier 
Damen und Herren)   Tennisplatz

Anzeigen und Texte an: 

mitteilungsblatt@weisweil.de  

22
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger 

Ich wünsche Ihnen auch im Namen des Gemeinderates 
ein gesegnetes und erholsames Pfi ngstfest. 

  
  Einladung zum Pfi ngst-Reitturnier 
Zur Tradition und Geschichte der Gemeinde Weisweil gehört neben dem christlichen 
Feiertag die Pfi ngsttradition, dass am Pfi ngstmontag die Kinder aus unserer Gemeinde 
mit dem Pfi ngstkäs oder dem Hopperstecken durch die Straßen von Haus zu Haus zie-
hen und ihren Pfi ngstspruch aufsagen. Diese Tradition wollen wir auch in diesem Jahr 
pfl egen. Bitte beachten Sie, dass die Kinder sich im Anschluss auf dem Reitplatz treff en. 
  
Denn nach der Coronapause fi ndet an diesem Wochenende endlich wieder das traditio-
nelle Pfi ngst-Reitturnier unseres Reitervereins statt. Pfi ngsten stellt mit dieser Veranstal-
tung einen kulturellen und sportlichen Höhepunkt im Jahresverlauf unserer Gemeinde 
dar. 
  
Als Bürgermeister der Gemeinde Weisweil freue ich mich sehr darüber und darf Sie in 
diesem Jahr wieder beim traditionellen Pfi ngstreitturnier in unserem schönen Weisweil 
herzlich willkommen heißen. Erfreuen Sie sich dabei über drei Tage sportliche Höchst-
leistungen und spannende Wettkämpfe. 
  
Den Reiterinnen und Reitern wünsche ich ein sportliches erfüllendes und vor allem ver-
letzungs- und unfallfreies Turnier und allen unseren Gästen einen angenehmen und ab-
wechslungsreichen Aufenthalt bei hoff entlich schönstem Pfi ngstwetter. 
  
Ihr 
Michael Baumann 
Bürgermeister 
  
  
Unterstützen Sie auch die-
ses Jahr die Weisweiler Tra-
dition, wenn am Pfi ngst-
montag die Kinder mit 
den Pfi ngstkäs oder dem 
Hopperstecken durch die 
Straßen ziehen, um ihren 
Pfi ngstspruch aufzusagen. 
Im Anschluss treff en sich 
alle Kinder auf dem Reit-
platz, wo es ein erfrischen-
des Getränk vom Reitverein 
gibt. 12:15 Uhr ist dann 
Treff punkt zum Gruppenfo-
to. Die Prämierung fi ndet in 
Form einer Verlosung statt. 
Die Auslosung wird über ein 
Verlosungsvideo am Mitt-
woch, 08.06.2022 auf der 
Homepage der Gemeinde 
Weisweil veröff entlicht. 
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NOTRUFE *** BEREITSCHAFTSDIENST DER ÄRZTE *** APOTHEKEN

Notrufe
Polizei
Notruf 110

Polizeiposten Kenzingen 07644/92 91-0

Polizeidirektion Emmendingen 07641/582-0

Feuerwehr
Notruf 112
Feuerwehrkommandant 015121526791

Notruf-Fax an die Rettungs- und
Feuerwehrleitstelle 07641/4601-77
(nur für schwerhörige, ertaubte,  
gehörlose und sprachgeschädigte Personen)

Ein Defibrillator für lebensrettende Maßnah-
men befindet sich bei der Bushaltestelle beim 
Feuerwehrhaus, Hauptstraße (gegenüber der 
Kirche)

Ärztlicher Bereitschaftsdienst:  116117

Giftnotrufzentrale 0761/19240

Krankentransport  
DRK Emmendingen 07641/19222

Fachstelle Sucht 07641/933589-0
Beratung, Behandlung, Prävention
Hebelstraße 27, Emmendingen 
Erstgespräche nach telefonischer Vereinbarung

Wasser / Abwasserbeseitigung  
(Notfalltelefon) 0171 7640731

Störungsstelle 

Strom + Gas nbNETZE 0800/2767767
Telekom - Störungsmeldung
Geschäftskunden 0800/3301172
Privatkunden 0800/3302000

Bei Unfallschäden mit Wild  
kontaktieren Sie bitte die  
Polizeidienststelle Kenzingen: 07644/9291-0

Häusliche Krankenpflege und Dorfhelferinnen
Ökumenische Sozialstation St. Franziskus e.V., 
Maria-Sand-Straße 10, 79336 Herbolzheim 
Tel:  07643/9336980

Kurpjuweit Jürgen - Mobiler Pflegedienst
Köpfle 13, 79367 Weisweil 913232

Telefonseelsorge 0800/1110111

Hospitz Hecklingen e.V.
Kenzingen, Hauptstr. 46 07644/930198
Persönliche Sprechzeiten: mittwochs von 9.00 
– 11.00 Uhr zusätzlich am ersten Mittwoch von 
16.30 – 18.30 Uhr. Trauergruppe am letzten Mitt-
woch im Montat um 18.00 Uhr
Weitere Informationen:  
www.Hospitz-Hecklingen.de 

Allgemeiner Notfalldienst
Wichtige Rufnummern für den ärztlichen Be-
reitschaftsdienst im Landkreis Emmendingen

Rettungsdienst: 112

Allgemeiner Notfalldienst: 116117

Kinderärztlicher Notfalldienst: 116117

Augenärztlicher Notfalldienst: 116117

Fundtiere:

Mo. - Fr., Tel. 07646/91 02-15

Wochenende und außerhalb der Öffnungszeiten:  

07646/2 88

Apothekendienst 

Freitag,  03.06.  
Stadt-Apotheke, Herbolzheim
 
Samstag, 04.06.  
Üsenberg-Apotheke, Kenzingen
 
Sonntag, 05.06.  
Tulla-Apotheke, Rheinhausen 
 
Montag, 06.06.  
Brunnen-Apotheke, Herbolzheim 
 
Dienstag, 07.06.  
Stadt-Apotheke, Endingen  

Mittwoch,  08.06.  
Stadt-Apotheke, Kenzingen  

Donnerstag, 09.06.  
Apotheke im alten Rathaus, Malterdingen 

Freitag, 10.06.  
Maria-Sand-Apotheke, Herbolzheim 

Sprechzeiten und Kontaktdaten der Gemeindeverwaltung, des Kindergartens, der Schule und des Forstamtes
Gemeindeverwaltung
Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag,
Mittwoch, Freitag  09.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag  15.00 – 18.00 Uhr

Telefonisch sind wir wie folgt 
erreichbar:
Mo, Di, Mi, von 8.00-12.00 Uhr 
und 14.00–16.00 Uhr
Do. von 8.00-12.00 Uhr 
und 14.00-18.00 Uhr
Fr. 08.00 - 12.30 Uhr

Sie haben ein Anliegen, wissen 
aber nicht, wer Ihr Ansprechpart-
ner ist? Wählen Sie 07646 91 02-0.
Sie werden dann umgehend von 
einem freien Mitarbeiter an Ihren 
zuständigen Sachbearbeiter wei-
tergeleitet.

Ihr Rathaus-Team

Zentralfax:  07646/9102-50
E-Mail: rheingemeinde@weisweil.de
Internet: www.weisweil.de

Bürgermeister
Michael Baumann
Tel.: 9102-30  Fax: 9102-930
E-Mail: michael.baumann@weisweil.de

Hauptamt
Brigitte Beck
Tel.: 9102-15 Fax: 9102-915
E-Mail: brigitte.beck@weisweil.de

Sekretariat/Standesamt/ 
Friedhofsverwaltung
Daniela Zygadlo
Tel.: 9102-14 Fax: 9102-914
E-Mail: daniela.zygadlo@weisweil.de

Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro
Silvia Schweizer
Tel.: 9102-11  Fax: 9102-911
E-Mail: silvia.schweizer@weisweil.de

Bürgerinformation
Sandra Reif
Tel.: 9102-12 Fax: 9102-912
E-Mail: sandra.reif@weisweil.de

Mitteilungsblatt
Daniela Zygadlo
Tel.: 910214 Fax: 9102-914
E-Mail: daniela.zygadlo@weisweil.de

Bauamt
Jürgen Pflieger
Tel.: 9102-17  Fax: 9102-917
E-Mail: juergen.pflieger@weisweil.de

Rechnungsamt
Svenja Birkle
Tel.: 9102-20 Fax: 9102-920
E-Mail: svenja.birkle@weisweil.de

Brigitte Wintergerst
Tel.: 9102-13 Fax: 9102-913
E-Mail: brigitte.wintergerst@weisweil.de

Gemeindekasse
Juliane Bosch, Kassenverwalterin
Tel.: 9102-16 Fax: 9102-916
E-Mail: juliane.bosch@weisweil.de

Bankverbindung:
Sparkasse 
Freiburg-Nördlicher Breisgau
Konto-Nr. 22000325 – 
BLZ 680 501 01
IBAN: DE70 6805 0101 0022 0003 25
BIC: FRSPDE66XXX
Volksbank Lahr eG
Konto-Nr. 670615 00 – 
BLZ 682 900 00
IBAN: DE90 6829 0000 0067 0615 00
BIC: GEN0DE61LAH

Technischer Bereich:
Bauhof/Wasserwerk/Betriebshof
Notfalltelefon 0171 7640731

Feuerwehrhaus  Tel.: 266

Forstreviere
Revier Gemeindewald 
Alex Schulz   07822/300160  
Mobil   0175/2233113    
a.schulz@landkreis-emmendingen.de

Revier Staatswald  
Ludwig Thoma  07803/9254916 
Mobil  0173/6195406 

Forstamt Emmendingen   
 07641/4519400

Kinderbetreuung, Schule:
Kindergarten „Blumenwiese“
Leiterin: Stefanie Grulke
Tel.: 1290  Fax: 915495
E-Mail: kiga-weisweil@t-online.de

Sonnenwirbele e. V. 
Sprechzeiten: 
Mo. u. Mi. 14.00 – 17.00 Uhr
Leiterin Verena Schäfer Tel.: 915714
E-Mail: sonnenwirbele@weisweil.de

Grundschule am Rheinwald
Rektorin: Stefanie Moser
Tel.: 482  Fax: 9159859
E-Mail: poststelle@gs-weisweil.em.schule.bwl.de

Hausmeister
Schule, Halle, Gemeindewohnungen
Edwin Reimann
Tel.: 913146, Mobil: 0170 5623956
E-Mail: hausmeister@weisweil.de

Förderverein Grundschule e.V.
(Ganztagsbetreuung)
Leiterin: Petra Grabisch  Tel.: 913246
E-Mail: foerderverein-grundschule@weisweil.de

Jugendzentrum Weisweil (JUWE)
Tel.: 9 3160
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Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
Am Dienstag, den 07.06.2022, um 19:30 Uhr, findet im Bürgersaal des Rathauses Weisweil eine öffentliche Sitzung des 
Gemeinderates statt. 
  
Tagesordnung:  

Im Vorfeld der Sitzung erfolgt die Blutspenderehrung 
  
TOP Bezeichnung  
  
1 Anregungen zur Tagesordnung aus der Bürgerschaft 
  
2 Sternengarten: Antrag auf Einberufung einer Einwohnerversammlung
 Beratung und Beschlussfassung 
 
3 Sanierung von Feldwegen; Auftragsvergabe;  
 Beratung und Beschlussfassung 
  
4 Teilnahme an interkommunaler Wärmeplanung im Konvoi  
 Beratung und Beschlussfassung 
  
5 Gewerbegebiet „Äußerer Heuweg“ Auftragsvergabe der Planungsarbeiten  
 Beratung und Beschlussfassung  
  
6 Beratung und Beschlussfassung der Tagesordnung der Sitzung des Gemeindeverwaltungsverbandes  

Kenzingen-Herbolzheim am 20.06.2022 
  Tagesordnungspunkt

5. punktuelle Änderung des Flächennutzungsplanes des GVV Kenzingen-
Herbolzheim – Bereich „Zwischen den Ortsteilen“, Gemeinde Rheinhausen 
Billigung des Entwurfs und Beschlusses zur Durchführung der Offenlage 

  
7 Beratung und Beschlussfassung über Baugesuche:  
 a)  Umnutzung eines landwirtschaftlichen Schuppens zu einem Pensionspferdestall, Flst.Nr. 3071, Waldeckhof 2 
 b)  Neubau einer Doppelhaushälfte mit Garage, Flst.Nr. 10360 und 10361, Obere Mühle 16 
 c)   Neue Dachbeschichtung für das Haus- und Garagendach im Farbton Schiefergrau -Befreiung von den Festsetzungen 

des Bebauungsplanes, Flst.Nr. 5028, Kaiserstuhlweg 12 
 d)   Erweiterung der Bestandswohnung und Ausbau des Dachgeschosses zu Wohnraum (ehem. Schuppen), Flst.Nr. 4442, 

Mühlenstr. 30 
 e)   Neubau einer Doppelhaushälfte mit zwei Wohneinheiten und 4 PKW-Stellpätzen, Flst.Nr. 10358 und 10359, Obere 

Mühle 18
  
8 Gemeinde Wyhl, Aufhebung des Bebauungsplanes „Industrie- und Gewerbegebiet IV  
 Beteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB  
  
9 Bekanntgaben des Bürgermeisters 
  
10 Fragen zu Gemeindeangelegenheiten/Frageviertelstunde 
  
11 Anfragen aus dem Gemeinderat 
 
Die Bevölkerung ist zur Teilnahme herzlich eingeladen. Eine nichtöffentliche Sitzung schließt sich an. 
  
gez. 
Michael Baumann 
Bürgermeister 
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Auf die Räder, fertig, los! – ab dem 20.06. tritt 
ganz Weisweil beim STADTRADELN an.  
Dieses Jahr machen auch wir mit ! 
In Weisweil geht es ab dem 20.06. beim STADTRADELN um nach-
haltige Mobilität, Bewegung, Klimaschutz und Teamgeist. Im 
Rahmen der Initiative RadKULTUR fördert das Land die Teilnahme 
an der Aktion des Klima-Bündnis. Das Ziel: In Teams drei Wochen 
lang möglichst viel Fahrrad fahren und Kilometer sammeln – egal 
ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen oder in der 
Freizeit. Mitradeln lohnt sich insbesondere in diesem Jahr gleich 
dreifach: Wer für ein gemeinsames Ziel in die Pedale tritt, stärkt 
sowohl die Gemeinschaft als auch die eigene Gesundheit und 
schont dabei das Klima. Auch wird der Wettbewerb innerhalb 
der Kommune noch spannender. Ob Unternehmen oder Schule, 
Verwaltung oder Sportverein – Radelnde können ab diesem Jahr 
Unterteams etwa für verschiedene Abteilungen oder Schulklas-
sen gründen und innerhalb des Hauptteams gegeneinander an-
treten. Wer nun Lust hat mitzufahren, meldet sich an unter www.
stadtradeln.de/anmelden/. 
  
Verkehrsminister Winfried Hermann MdL: „Der Aktionswettbe-
werb STADTRADELN schaff t es jedes Jahr aufs Neue, dass viele 
Menschen in Baden-Württemberg gemeinsam Millionen von 
Kilometern im Alltag auf dem Fahrrad zurücklegen. Bereits seit 
2008 spornt die Aktion Bürgerinnen und Bürger im Land dazu an, 
im Alltag mit dem Fahrrad unterwegs zu sein – ein guter Beitrag 
für eine umweltfreundliche Mobilitätskultur.“ 
  
Es freut mich, dass unsere Kommune erstmals 2022 beim STADT-
RADELN mitwirkt und damit klarmacht: Weisweil setzt ebenso 
wie viele andere Kreisgemeinden mit Freude ein starkes Zeichen 
für die gesunde und klimafreundliche Mobilität der Zukunft. 
  
Ihr Bürgermeister 
Michael Baumann 
  
RADar! 

Radfahrerinnen und Radfahrer können Weisweil dabei unterstüt-
zen noch fahrradfreundlicher zu werden. Mit der Meldeplattform 
RADar! haben sie die Möglichkeit, über die STADTRADELN-App 
oder via Internet (www.radar-online.net) auf Mängel und gefähr-

liche Stellen an Radwegen aufmerksam zu machen. Dabei setzen 
sie einfach einen Pin auf die digitale Straßenkarte, beschreiben 
die Gefahrenstelle und schon wird der zuständige Fachbereich in 
der Verwaltung automatisch informiert. 
  
STADTRADELN-App 

Mit der kostenfreien STADTRADELN-App können Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer die geradelten Strecken via GPS tracken und 
direkt ihrem Team und ihrer Kommune gutschreiben. In der Er-
gebnisübersicht ist auf einen Blick erkenntlich, wo das Team und 
die Kommune stehen. Im Team-Chat können sich die Mitglieder 
zu gemeinsamen Touren verabreden oder sich gegenseitig an-
feuern. 
  
STADTRADELN allgemein 

Baden-Württemberg macht sich stark für eine moderne und 
nachhaltige Mobilität. Der Anteil des Radverkehrs im Mobilitäts-
mix soll dafür deutlich gesteigert werden. Die vom Verkehrsmi-
nisterium Baden-Württemberg geförderte Initiative RadKULTUR 
ist bereits seit 2012 eine zentrale Maßnahme des Landes zur Un-
terstützung einer fahrradfreundlichen Mobilitätskultur. In enger 
Zusammenarbeit mit Kommunen und Unternehmen sowie mit 
der Unterstützung eines stetig wachsenden Partnernetzwerks, 
bietet die Initiative den Menschen positive Radfahr-Erlebnisse in 
ihrer individuellen Alltagsmobilität. So wird deutlich: Das Fahrrad 
ermöglicht es, im Alltag zeitgemäß und klimaschonend mobil zu 
sein. Mehr erfahren unter www.radkultur-bw.de . 
  
Kontakt Ansprechpartner Ihrer Kommune: 
Gemeinde Weisweil 
Sandra Reif 
E-Mail: rheingemeinde@weisweil.de 
Telefonnummer: 07646/9102-0 
  
Kontakt für Kommunen: 
Servicestelle STADTRADELN BW der Initiative RadKULTUR 
E-Mail: stadtradeln@radkultur-bw.de 
Tel: (0 62 51) 82 63 299
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Aufgrund eines amtlich festgestellten Ausbruchs der Afrikanischen Schweinepest in einem 
Hausschweinebestand im Landkreis Emmendingen erlässt das Landratsamt Emmendingen 
gemäß Art. 65 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/429 in der Fassung vom 09. März 2016 
in Verbindung mit Art. 14 der Verordnung (EU) 2020/687 in der Fassung vom 17. Dezember 
2019 sowie §§ 3 und 3a der Verordnung zum Schutz gegen die Schweinepest und die Afrika-
nische Schweinepest (SP-VO) in der Fassung vom 08. Juli 2020 folgende

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g
l. Amtliche Bekanntmachung

Der Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) beigehaltenen Schweinen in Forchheim 
im Landkreis Emmendingen wurde am 25.05.2022 durch das Landratsamt Emmendingen 
amtlich festgestellt und wird hiermit öffentlich bekannt gegeben.

ll. 
Es werden folgende Sperrzonen festgelegt:

Aufgrund des Ausbruchs der Afrikanischer Schweinepest in einem Hausschweinebestand 
im Landkreis Emmendingen werden ab sofort als Sperrzone eine „Schutzzone“ (vormals  
Sperrbezirk) mit einem Mindestradius von 3 km und eine „Überwachungszone“ (vormals Be-
obachtungsgebiet) mit einem Mindestradius von 10 km festgelegt. Die Sperrzonen sind im 
folgenden Kartenausschnitt für die Grenze der Schutzzone rot und für die Grenze der Über-
wachungszone blau dargestellt.

Karte Schutzzone und Überwachungszone des Landkreises Emmendingen

Die Sperrzonen werden an den Hauptzufahrtswegen beschildert mit:

-  Schutzzone „Afrikanische Schweinepest – Schutzzone“
-  Überwachungszone „Afrikanische Schweinepest – Überwachungszone“

1.  Die Schutzzone (Sperrbezirk) umfasst Teile der Gemarkungen der Gemeinden:
 Endingen, Forchheim, Kenzingen, Riegel, Weisweil und Wyhl

2.  Die Überwachungszone (Beobachtungsgebiet) umfasst folgendes die Schutzzone
 umgebendes Gebiet der Gemarkungen der Gemeinden:
  Bahlingen, Emmendingen, Endingen, Herbolzheim, Kenzingen, Malterdingen,  

Rheinhausen, Riegel, Sasbach, Teningen, Weisweil, und Wyhl

lll. 
Anordnungen für Schweinehalter in  

der Sperrzone (Schutzzone und  
Überwachungszone)

Hinweis: Eine private Haltung von Schwei-
nen, z.B. Minipigs, gilt auch als Betrieb im 
Sinne des § 1 Absatz 2 Nr. 1 der SP-VO.

1.  Alle Schweinehalter haben dem Veteri-
näramt des Landratsamtes Emmendin-
gen

 a)   unverzüglich die Anzahl der gehal-
tenen Schweine unter Angabe ihrer 
Nutzungsart und ihres Standortes,

 b)   täglich die Anzahl der jeweils veren-
deten oder erkrankten, insbesonde-
re fieberhaft erkrankten Schweine

 c)   einen signifikanten Rückgang der 
Produktionsdaten anzuzeigen.

2.  Alle Schweinehalter haben die Durch-
führung eines Besuchs eines Amtstier-
arztes zu dulden und zu unterstützen:

 a)  Dokumentationskontrolle;

 b)   Überprüfung der Durchführung von 
Maßnahmen zur Verhinderung einer 
Verschleppung oder Ausbreitung 
der Afrikanischen Schweinepest;

 c)   klinische Untersuchung gehaltener 
Schweine;

 d)   erforderlichenfalls Entnahme von 
Proben von Tieren zur Laboruntersu-
chung und

 e)  weitere tierärztliche Kontrollen.

3.  Alle Schweinehalter haben ab sofort 
sämtliche Schweine so abzusondern, 
dass sie nicht mit anderen gehaltenen 
Tieren (z. B. Hund, Katze, Pferd, Hühner) 
oder anderen wildlebenden Tieren (z.B. 
Wildvögel, Wildschweine, Rotwild) in 
Berührung kommen können (Verbot 
von Freiland- und Auslaufhaltung).

4.  Alle Schweinehalter haben ab sofort

 a)   geeignete funktionstüchtige Des-
infektionsmöglichkeiten an den 
Ein- und Ausgängen der Ställe oder 
sonstigen Standorten sowie an den 
Zufahrts- und Abfahrtswegen des 
Betriebes einzurichten und die Be-
nutzung sicherzustellen;

 b)   tagesaktuelle Aufzeichnungen über 
alle Personen, die den Tier- und Pro-
duktionsbereich des Betriebes / der 
Schweinehaltung besuchen, zu füh-
ren;

 c)   sicherzustellen, dass der Tier- und 
Produktionsbereich des Betriebes / 
der Schweinehaltung ausschließlich 
mit Schutzkleidung betreten wird. 
Die Schutzkleidung muss unverzüg-
lich nach Verlassen des Stalles oder 
sonstigen Standorten abgelegt, ge-
reinigt und desinfiziert oder, im Falle 
von Einwegschutzkleidung, unver-
züglich nach Gebrauch so beseitigt 
werden, dass eine Seuchenverbrei-
tung vermieden wird und
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 d)   sicherzustellen, dass das Schuhwerk 
vor dem Betreten und Verlassen des 
Betriebs sowie nach Verlassen eines 
Stalles oder sonstigen Standortes 
gereinigt und desinfiziert wird;

 e)   geeignete Mittel zur Bekämpfung 
von Insekten und Nagetieren sowie 
anderen Seuchenvektoren in dem 
Betrieb und um ihn herum vorzu-
nehmen.

5.  Ganze Körperteile oder Teile von toten 
gehaltenen oder wildlebenden Schwei-
nen aus der Sperrzone dürfen nur nach 
Genehmigung durch das Veterinäramt 
Emmendingen und ausschließlich zur 
Verarbeitung oder unschädlichen Be-
seitigung in Übereinstimmung mit den 
Regelungen der Verordnung (EG) Nr. 
1069/2009 verbracht werden. Die un-
schädliche Beseitigung hat ausschließ-
lich in der ZTN-Süd Warthausen zu er-
folgen.

6.  Verboten sind folgende Tätigkeiten, 
einschließlich der Verbringung inner-
halb der Sperrzone (Schutz- und Über-
wachungszone), die Schweine und 
Erzeugnisse davon sowie sonstige Ma-
terialien betreffen:

 a)   Verbringung gehaltener Schweine 
aus Betrieben in der Sperrzone

 b)   Verbringung gehaltener Schweine in 
Betriebe in der Sperrzone

 c)   Aufstockung von Wildschweinbe-
ständen

 d)   Messen, Märkte, Tierschauen und 
andere Zusammenführungen von 
gehaltenen Schweinen, einschließ-
lich Abholung und Verteilung dieser 
Arten

 e)   Verbringung von Sperma, Eizellen 
und Embryonen von gehaltenen 
Schweinen

 f )   Gewinnung von Samen, Eizellen und 
Embryonen von gehaltenen Schwei-
nen

 g)   ambulante künstliche Besamung ge-
haltener Schweine

 h)   ambulante Deckung im Natursprung 
gehaltener Schweine

 i)   Verbringung von frischem Fleisch und 
Schlachtnebenerzeugnissen von ge-
haltenen und wildlebenden Schwei-
nen aus Schlachthöfen oder Wildver-
arbeitungsbetrieben in der Sperrzone

 j)   Verbringung von Fleischerzeugnissen 
aus frischem Fleisch von Schweinen 
aus Betrieben in der Sperrzone

 k)   Verbringung von Gülle, einschließ-
lich Mist und benutzter Einstreu von 
gehaltenen Schweine aus Betrieben

 l)   Verbringung von Häuten, Fellen, 
Wolle und Borsten von gehaltenen 
Schweinen aus Betrieben in der 
Sperrzone.

 Auf schriftlichen Antrag kann das Vete-
rinäramt Emmendingen nach Prüfung 
in begründeten Einzelfällen Ausnahme-
genehmigungen erteilen.

7.  Für die Schutzzone gilt außerdem:

 a)   Hausschlachtungen von Schweinen 
sind in der Schutzzone verboten.

 b)   Andere Haustiere als Schweine, aus-
genommen von Bienen, dürfen nur 
mit Genehmigung des Veterinäram-
tes Emmendingen aus einem oder in 
einen Betrieb mit Schweinehaltung 
verbracht werden.

8.  Für die Überwachungszone gilt außer-
dem:

 Andere Haustiere als Schweine, ausge-
nommen Bienen, dürfen innerhalb von 
7 Tagen seit Festlegung der Überwa-
chungszone nur mit Genehmigung des 
Veterinäramtes Emmendingen aus ei-
nem oder in einen Betrieb mit Schwei-
nehaltung in der Überwachungszone 
verbracht werden.

9.  Der Transport von Tieren und Erzeug-
nissen durch die Sperrzone hat

 -   ohne Unterbrechung oder Entladen,

 -   vorzugsweise über die großen Ver-
kehrsachsen oder Hauptschienenwe-
ge und

 -   unter Meidung der näheren Umge-
bung schweinehaltenden Betrieben 
zu erfolgen.

10.  Transportmittel und Ausrüstungen für 
die Verbringung von Schweinen und 
deren Erzeugnissen innerhalb, aus der 
und in die Sperrzone bzw. durch die 
Sperrzone müssen

 -   so konstruiert und gewartet sein, dass 
eine Leckage oder ein Entweichen 
von Tieren, Erzeugnissen oder Gegen-
ständen sicher verhindert wird

 -   unverzüglich nach jedem Transport 
gereinigt und desinfiziert werden, 
wobei eine angemessene Dokumen-
tation zu erfolgen hat.

11.  Probennahmen in schweinehaltenden 
Betrieben in der Sperrzone, die anderen 
Zwecken dienen, als das Auftreten der 
ASP auszuschließen oder zu bestätigen, 
bedürfen der Genehmigung durch das 
Veterinäramt Emmendingen

lV. 
Anordnung der sofortigen Vollziehung

Die sofortige Vollziehung der Ziffern l., ll. so-
wie lll. Nr. 1., Nr. 2. und Nr. 4. – 11. wird an-
geordnet.

V. 
Öffentliche Bekanntmachung

Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach 
der öffentlichen Bekanntmachung, somit 
am 27.05.2022, als bekanntgegeben.

Die Allgemeinverfügung und ihre Begrün-
dung kann während der Dienstzeiten im 
Landratsamt Emmendingen nach Voran-
meldung im Dienstgebäude des Land-
ratsamtes Emmendingen, Veterinäramt, 
Adolf-Sexauer-Straße 3/1, 79312 Emmen-
dingen eingesehen werden. Ebenso ist die 

Allgemeinverfügung auf der Internetseite 
des Landratsamtes Emmendingen unter 
https://www.landkreis-emmendingen.de/
aktuelles/allgemeinverfuegungen abrufbar.

Begründung

A. Sachverhalt

Am 25.05.2022 wurde durch das Veteri-
näramt Emmendingen der Ausbruch der 
Afrikanischen Schweinepest (ASP) bei 
Hausschweinen / gehaltenen Schweinen 
in Forchheim amtlich festgestellt. Der Aus-
bruch der ASP bei gehaltenen Schweinen 
ist mit dieser Allgemeinverfügung öffent-
lich bekannt gegeben. Die Schweine des 
Ausbruchsbestandes wurden getötet, epi-
demiologische Nachforschungen werden 
durchgeführt.

Gemäß der VO (EU) 2016/429 i. V. m. DER 
2020/687/EU und der SP-VO wurden eine 
Schutzzone (Mindestradius: 3 km) und eine 
Überwachungszone (Mindestradius: 10 km) 
(Sperrzonen) um den Ausbruchsbetrieb 
eingerichtet. Die ASP ist eine anzeige- und 
bekämpfungspflichtige Tierseuche (Kate-
gorie A), die ausschließlich Schweine (Haus-
schweine, Wildschweine) befällt und für in-
fizierte Haus- und Wildschweine regelmäßig 
tödlich endet. Es gibt keine Möglichkeit, die 
Schweine durch eine vorbeugende Impfung 
zu schützen, Heilung und Heilungsversuche 
sind nicht möglich und von Rechts wegen 
verboten. Die ASP ist nicht zwischen Tier 
und Mensch übertragbar (keine Zoonose), 
und daher für den Menschen ungefährlich.
Seit September 2020 breitet sich die ASP 
insbesondere im Wildschweinbestand in 
Deutschland aus, bei gehaltenen Schwei-
nen wurden von Juli bis November 2021 
vier Ausbrüche der ASP festgestellt. Es gel-
ten strenge Handelsbeschränkungen und 
weitere Maßnahmen nicht nur für Schweine 
haltende Betriebe in reglementierten Gebie-
ten.

Bricht die ASP bei Hausschweinen aus, be-
deutet dies einen großen Verlust für den 
Betrieb: sämtliche Schweine des infizierten 
Betriebs müssen getötet und sicher entsorgt 
werden, ebenso sämtliche vom Schwein 
stammende Erzeugnisse. Zusätzlich treten 
weitere, die Sperrzone betreffende lang-
wierige Handelsbeschränkungen für Haus-
schweine und von Hausschweinen stam-
mende Erzeugnisse in Kraft, die zu enormen 
wirtschaftlichen Verlusten für die gesamte 
Region führen.

In den afrikanischen Ursprungsländern der 
ASP übertragen Lederzecken das ASP-Virus
(ASPV). Diese spielen in Mitteleuropa kei-
ne Rolle. In Europa erfolgt eine Übertra-
gung vor allem durch direkten Kontakt mit 
infizierten Tieren (Sekrete, Blut, Sperma), 
aber auch die orale Aufnahme von erre-
gerhaltigen Speiseabfällen oder Schweine-
fleischerzeugnissen bzw. -zubereitungen 
sowie andere indirekte Übertragungswege 
(Fahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände ein-
schl. Jagdausrüstung, landwirtschaftlich ge-
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nutzte Geräte/ Maschinen, Kleidung, die mit 
dem ASPV kontaminiert sind) sind möglich. 
Der Kontakt mit Blut ist der wahrscheinlichs-
te und effizienteste Übertragungsweg, eine 
orale Infektion gilt aktuell – unter Versuchs-
bedingungen – für gehaltene Schweine als 
nicht sehr wahrscheinlich, ist jedoch mög-
lich. Das Virus der ASP ist sehr widerstands-
fähig (Tenazität): Temperaturen bis 50°C 
und pH-Werte im Bereich 3,9 bis 11,5 haben 
kaum Einfluss auf seine Stabilität oder seine 
Fähigkeit eine Infektion hervorzurufen.

Nach einer Infektion entwickeln die Schwei-
ne in der Regel innert 7 bis 10 Tagen (Inku-
bationszeit) sehr schwere, aber unspezifi-
sche Allgemeinsymptome: hohes Fieber, 
Abgeschlagenheit bis hin zur Apathie, Ver-
ferkeln, Fressunlust, Durchfall (z.T. blutig) 
und Erbrechen, Einblutungen an den Ohren 
und Gliedmaßen (landkartenartige Rötun-
gen; Petechien). Die Erkrankung verläuft fast 
immer tödlich, über 90 % der Infektionen 
mit ASPV enden tödlich.

In betroffenen Hausschweinebeständen 
kann sich eine Infektion mit dem ASPV zu-
nächst in einzelnen Abteilen oder Buchten 
ausbreiten, wobei sich auch nur einzelne 
Schweine einer Bucht mit dem ASPV ange-
steckt haben können.

Ist die ASP in einem Hausschweinebestand 
ausgebrochen, muss für die gesamte Regi-
on, ggf. auch das ganze Land, aufgrund von 
Handelsbeschränkungen mit massiven und 
anhaltenden wirtschaftlichen Einbußen ge-
rechnet werden. Nur durch sofort eingelei-
tete Maßnahmen kann es gelingen, die Aus-
breitung der Afrikanischen Schweinepest 
einzudämmen und das Schadensausmaß zu 
begrenzen.

B. Rechtliche Begründung
Das Veterinäramt Emmendingen ist gemäß 
§§ 2 und 4 des Gesetzes zur Ausführung des
Tiergesundheitsgesetzes Baden-Würt-
temberg (TierGesAG BW) die sachlich und 
örtlich zuständige Behörde. Mit dieser All-
gemeinverfügung werden folgende Verord-
nungen und Gesetze umgesetzt:

•  AHL – Animal Health Law VO (EU) 
2016/429, Amtsblatt der Europäischen 
Union, L 84, 31. März 2016

•  Delegierte Verordnung - DER (EU) 
2020/687, Amtsblatt der Europäischen 
Union, L 174, 3. Juni 2020

•  Delegierte Verordnung - DER (EU) 
2020/689 Amtsblatt der Europäischen 
Union, L 174, 3. Juni 2020

•  Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. 
November 2018 (BGBl. I S. 1938), zuletzt 
durch Artikel 104 des Gesetzes vom 10. 
August 2021 (BGBl. I S. 3436) geändert

•  Verordnung zum Schutz gegen die 
Schweinepest und die Afrikanische 
Schweinepest (SP-VO), in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 8. Juli 2020 (BGBl. 
I S. 1605), zuletzt geändert durch Artikel 
1 der Verordnung vom 6. November 2020 
(BAnz AT09.11.2020 V1)

Nach amtlicher Feststellung des Ausbruchs 
der ASP (Art. 9 DER 2020/689/EU i. V. m. § 1 
Abs. 1 Nr. 3 SP-VO und § 5 Abs. 1 TierGesG) 
hat die zuständige Behörde gemäß Art. 60 
lit. b und Art. 64 VO 2016/429/EU i. V. m. 
Art. 21 DER 2020/687/EU unverzüglich eine 
Sperrzone um den Seuchenbetrieb fest-
zulegen. Die Sperrzone besteht aus einer 
Schutzzone mit einem Mindestradius von 
3 km und einer Überwachungszone mit ei-
nem Mindestradius von 10 km.

Zu Ziffer l.

Nach § 5 SP-VO und § 27 a und § 41 Lan-
desverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) 
macht
die zuständige Behörde den Ausbruch der 
Afrikanischen Schweinepest bei gehaltenen 
Schweinen öffentlich bekannt. Die Veröf-
fentlichung erfolgt ortsüblich und zusätz-
lich im Internet.

Zu Ziffer ll.

Gemäß Art. 60 lit. b und Art. 64 VO 2016/429/
EU i. V. m. Art. 21 DER 2020/687/EU legt die
zuständige Behörde nach amtlicher Fest-
stellung des Ausbruchs unverzüglich eine 
Sperrzone um den Seuchenbetrieb fest. Die 
Sperrzone besteht aus einer Schutzzone mit 
einem Mindestradius von 3 km und einer 
Überwachungszone mit einem Mindestradi-
us von 10 km um den Ausbruchsbetrieb als 
Mittelpunkt. Der Ausbruch der ASP wurde 
am 25.05.2022 in einem Betrieb in Forch-
heim durch das Veterinäramt Emmendingen 
amtlich festgestellt. Eine Sperrzone (Schutz- 
und Überwachungszone) war daher fest-
zulegen. Für die Festlegung der Sperrzone 
(Schutz- und Überwachungszone) wurden 
die bisherigen Erkenntnisse zur möglichen 
Weiterverbreitung des ASPV (epidemiologi-
sche Untersuchungen), Handelsstrukturen 
und die örtlichen Haltungen empfänglicher 
Tierarten, das Vorhandensein von Schlacht-
stätten und Verarbeitungsbetrieben für 
Material der Kategorie 1 oder 2, natürliche 
Grenzen sowie Überwachungsmöglichkei-
ten berücksichtigt.

Die Schutzzone erstreckt sich auf die Ge-
meinden Endingen, Forchheim, Kenzingen, 
Riegel, Weisweil und Wyhl entsprechend 
dem Kartenausschnitt in rot markiert.

Die Überwachungszone erstreckt sich im 
Landkreis Emmendingen auf die Gemein-
den Bahlingen, Emmendingen, Endingen, 
Herbolzheim, Kenzingen, Malterdingen, 
Rheinhausen, Riegel, Sasbach, Teningen, 
Weisweil, und Wyhl entsprechend dem Kar-
tenausschnitt in blau markiert.

Die Festlegung der Sperrzone (Schutz- und 
Überwachungszone) in der genannten Grö-
ße ist verhältnismäßig. Sie ist insbesondere 
geeignet, angemessen und erforderlich, um 
eine mögliche Weiterverbreitung des Erre-
gers in andere Schweinehaltungen wirksam 
zu verhindern und eine möglicherweise 
schon stattgefundene Weiterverbreitung zu 
entdecken.

Zu Ziffer lll.

Ermächtigungsgrundlage für die Anordnun-
gen in Ziffer Ill. ist Art. 22 und 24 bis 27 und 
Art. 40 bis 42 der DER 2020/687/EU i. V. m. §§ 
11 und 11 a SP-VO.

Danach erstellt die zuständige Behörde u. 
a. unverzüglich ein Verzeichnis der in der 
Sperrzone liegenden Betriebe und der An-
zahl der darin gehaltenen Schweine. Hier-
für haben Personen, die Schweine in der 
Sperrzone halten (Schweinehaltende) der 
zuständigen Behörde unverzüglich die An-
zahl der aktuell gehaltenen Schweine unter 
Angabe der Nutzungsart und des genauen 
Standortes, sowie täglich die Anzahl ver-
endeter/erkrankter – insbesondere fieber-
haft erkrankter Schweine anzuzeigen. Die 
zuständige Behörde hat anzuordnen, dass 
sämtliche Verbringungen ganzer Körper 
oder von Teilen toter wildlebender und ge-
haltener Schweine aus der Sperrzone für die 
Verarbeitung oder Beseitigung im Einklang 
mit der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 er-
folgen, der Transport von Tieren und Erzeug-
nissen durch die Sperrzone nur unter den im 
Tenor genannten besonderen Bedingungen 
erfolgen darf – hier sind auch die Anforde-
rungen an die Beschaffenheit der Transport-
mittel, ihre Reinigung und Desinfektion und 
deren Dokumentation, näher benannt. Eine 
Genehmigungspflicht für andere, nicht der 
ASP-Diagnostik dienende Probenahmen bei 
gehaltenen Schweinen ist anzuordnen.

Ebenso ist durch die zuständige Behörde an-
zuordnen: Absonderung gehaltener Schwei-
ne von allen anderen Tierarten (wildlebende 
und gehaltene), zusätzliche Überwachungs-
maßnahmen zur Feststellung der möglichen 
Ausbreitung der ASP, Anwendung von Des-
infektionsmitteln an den Zu- und Abfahrts-
wegen des Betriebes, Umsetzen geeigneter 
Biosicherheitsmaßnahmen für Personen 
und Transportmittel (z.B. Schutzkleidung – 
Einweg/ Mehrweg), Führen einer Besucher-
liste (Personen mit Zugang zur Schweine-
haltung), Beseitigungspflicht für Tierkörper 
und Teile von Tierkörpern in Entsprechung 
Art. 22 Absatz 3 DER 2020/687/EU. 

Betriebe mit gehaltenen Schweinen sind in 
der Schutzzone alle mindestens einmal und 
in der Überwachungszone ist eine Stichpro-
be der Betrieb amtstierärztlich zu kontrollie-
ren. 

Hierbei wird eine klinische Untersuchung 
der Schweine durchgeführt, die Kenn-
zeichnung nach Viehverkehrsverordnung, 
gesundheitliche Aufzeichnungen, das Be-
stands- und Besucherregister überprüft, 
ggf. auch eine Probennahme und anschlie-
ßende Laboruntersuchung durchgeführt. 
Außerdem werden überprüft: weitere mit 
der Tierhaltung assoziierte Dokumente, die 
Umsetzung der Biosicherheitsmaßnahmen.

Die Ermächtigungsgrundlage für die in 
Ziffer Ill. angeordnete Pflicht der Tierhal-
ter:innen,den von der zuständigen Behörde 
beauftragten Personen den Zutritt zu den 
Betrieben und Transportmitteln zu gestat-
ten, ist § 24 Absätze 5 und 6 TierGesG. 
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Hiernach sind die von der zuständigen Be-
hörde beauftragten Personen im Rahmen 
ihres Auftrages und während der Geschäfts- 
und Betriebszeiten befugt, Grundstücke, 
Wirtschaftsgebäude, Geschäfts-, Betriebs- 
und Lagerräume sowie Transportmittel zu 
betreten, dort Untersuchungen von Tieren 
und Bekämpfungsmaßnahmen durchzu-
führen, Besichtigungen vorzunehmen und 
geschäftliche Unterlagen einzusehen, zu 
prüfen und ggf. Vervielfältigungen zu erstel-
len. Ggf. und auf Anforderung sind diesen 
Personen lebende oder tote Tiere, Teile von 
Tieren oder Erzeugnissen zur Untersuchung 
zu überlassen. 

Die Ermächtigungsgrundlage für die in 
den Ziffern lll. angeordnete Duldungs- und 
Unterstützungspflicht der Tierhalter:in ge-
genüber den Maßnahmen und den von 
der zuständigen Behörde mit der Durch-
führung der Bekämpfungsmaßnahmen be-
auftragten Personen ist Art. 15 Absatz 2 VO 
2017/625/EU i. V m. § 24 Absatz 9 TierGesG. 
Hiernach hat die verfügungsberechtigte 
Person oder Besitzer:in die Maßnahmen zu 
dulden, die mit diesen Maßnahmen beauf-
tragten Personen zu unterstützen und die 
geschäftlichen Unterlagen vorzulegen. Im 
Interesse der Öffentlichkeit ist es geboten, 
dass Tierhalter:innen innerhalb der Sperr-
zone der zuständigen Behörde sofort das 
Betreten Ihres Betriebes gestatten, die Un-
tersuchungen an ihren Tieren dulden, die 
beauftragten Personen unterstützen, das 
Bestandsregister auf Verlangen vorlegen.

Zu Ziffer lV.

Die sofortige Vollziehung der Ziffern l., ll. so-
wie lll. Nr. 1., Nr. 2. und Nr. 4. – 11. wird nach§ 
80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) im überwiegenden öffentlichen In-
teresse angeordnet.
Zur Eindämmung der Ausbreitung und Wei-
terverschleppung der ASP ist es im Interes-
se der Öffentlichkeit zwingend notwendig, 
dass die unter Ziffer l., ll. sowie lll. Nr. 1., Nr. 2. 
und Nr. 4. – 11. angeordneten Maßnahmen 
sofort vollzogen werden. 

Das Interesse der Öffentlichkeit an einer 
schnellstmöglichen Tilgung des Seuchen-
herdes, als auch die Gefahr der Weiterver-
breitung der Seuche und der damit ver-

bundene wirtschaftliche Schaden und das 
zu erwartende Leid der Tiere sind höher 
einzuschätzen als das persönliche Interesse 
Einzelner an der ungehinderten Ausübung 
ihrer Rechte während der Dauer eines etwa-
igen Rechtsbehelfsverfahrens.

Zu Ziffer V.

Eine Allgemeinverfügung kann gemäß § 41 
Abs. 3 Satz 2 LVwVfG öffentlich bekannt ge-
geben werden, wenn eine Bekanntgabe an 
die Beteiligten untunlich ist. Nach § 41 Abs. 
4 Satz 4 LVwVfG wird eine Allgemeinverfü-
gung bei schriftlicher Bekanntgabe frühes-
tens am auf die Bekanntmachung folgen-
den Tag wirksam.
Die unter Nummer I. bis llI. angeordne-
ten Maßnahmen sind nach Ausübung des 
pflichtgemäßen Ermessens und nach Be-
trachtung sämtlicher zur Verfügung stehen-
der Maßnahmen sowie unter Abwägung der 
sich widerstreitenden Interessen getroffen 
worden.

Die angeordneten Maßnahmen sind ver-
hältnismäßig, da sie erforderlich, geeignet 
und angemessen sind, um eine mögliche 
Weiterverschleppung des ASPV über die be-
schriebenen Übertragungswege verhindern 
oder, sofern schon eine Weiterverschlep-
pung erfolgt ist, unverzüglich erkennen und 
entsprechende Maßnahmen einleiten zu 
können. Mildere Maßnahmen sind aufgrund 
der amtlichen Feststellung des Ausbruchs 
der Afrikanischen Schweinepest bei gehal-
tenen Schweinen nicht ersichtlich, und wä-
ren überdies nicht zielführend.

Mit diesen Maßnahmen soll die Ausbreitung 
der ASP so eingedämmt werden, dass eine 
mittel- oder unmittelbare Verschleppung 
des Virus bereits zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt vermieden werden kann. Aus die-
sem Grund haben die Interessen Einzelner 
hinter den Interessen der Allgemeinheit an 
der Tierseuchenbekämpfung zurückzuste-
hen. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
wurde bei der Auswahl der Mittel gewahrt.

Vl. 
Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann in-
nerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 

Widerspruch beim Landratsamt Emmendin-
gen, Bahnhofstraße 2-4, 79312 Emmendin-
gen erhoben werden.

Vll. 
Hinweise

A.  Zuwiderhandlungen gegen diese An-
ordnung können nach § 25 SP-VO i. V. m. 
§ 32Absatz 2 Nr. 4 a und Absatz 3 Tier-
GesG als Ordnungswidrigkeit mit einem 
Bußgeld von bis zu 30.000 € geahndet 
werden. Wir weisen darauf hin, dass ein 
fahrlässiges oder vorsätzliches Verbreiten 
einer Tierseuche den Straftatbestand des 
§ 31 TierGesG erfüllen kann.

B.  Wird die Umsetzung der Anordnung 
behindert, beispielsweise durch Nicht-
gestatten des Zutritts zum Betrieb oder 
Nichtduldung der Untersuchungen, so 
kann diese durch Verwaltungsvollstre-
ckung vollzogen werden.

C.  Die Durchführung und Überwachung 
der unter ll. angeordneten Maßnahmen 
erfolgt durch Vertreter / Beauftragte des 
Veterinäramtes Emmendingen, sowie 
ggf. durch Polizeikräfte.

Nach § 41 Abs. 4 S. 1 LVwVfG ist nur der 
verfügende Teil der Allgemeinverfügung 
öffentich bekannt zu machen. Die Allge-
meinverfügung liegt mit Begründung und 
Rechtsbehelfsbelehrung während der übli-
chen Geschäftszeiten zur Einsicht im Land-
ratsamt Emmendingen im Dienstgebäude 
des Landratsamtes Emmendingen, Veteri-
näramt, Adolf-Sexauer-Straße 3/1, 79312 
Emmendingen aus.

Emmendingen, den 26.05.2022

gez. Dr. Bisang
Amtstierärztin
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AUS  DEM  RATHAUS

Traditionelles Pfingsthoppen am 
Montag, den 06. Juni 2022 
Auch in diesem Jahr findet am Pfingstmontag das tra-
ditionelle Weisweiler Pfingsthoppen statt. An diesem 
Tag gehen die Kinder aus unserer Gemeinde mit den 
Pfingstkäs oder dem Hoppestecken durch die Straßen 
zu Bekannten und Verwandten und sagen ihren traditi-
onellen Pfingstspruch auf. 
  
Wir freuen uns sehr, dass diese Tradition in den letzten 
Jahren immer größeren Zuspruch gefunden hat und 
weiterlebt. Die Anzahl der teilnehmenden Kinder ist auf 
zuletzt 61 Teilnehmer gestiegen. Im vergangenen Jahr 
haben sich neben der Gemeindeverwaltung, der Musik-
verein, der Fußballclub, der Fanfarenzug, der Reitverein 
und das DRK finanziell an dieser Tradition beteiligt. 
  
In den vergangenen Jahren wurden die Pfingsthopper durch die Beteiligung der ge-
nannten Vereine mit einer Geldspende fürs Mitmachen belohnt. Ziel war es, einer nach-
lassenden Beteiligung entgegenzuwirken. Das ist gelungen, wie man an der hohen Zahl 
der Teilnehmer sehen kann. Das ist auch der Grund, weshalb wir ab diesem Jahr die 
Prämierung etwas anpassen werden. Die Prämierung wird deshalb wie folgt aussehen: 
  
Alle Kinder, die sich mit einem Pfingstkäs beteiligen, werden mit 5 € für den damit ver-
bundenen Aufwand belohnt. Zusätzlich werden wir unter allen Teilnehmern (Pfingstkäs 
und Steckenhopper) eine Verlosung durchführen. Hierbei werden zwei Lostöpfe bereit-
gehalten, aus denen unter den Teilnehmern Sachpreise in Höhe des zur Verfügung ste-
henden Budgets verlost werden. 
  
Auch der Standort für die Anmeldung wird ein anderer sein. Wir machen das in diesem 
Jahr nicht mehr am Feuerwehrhaus, sondern bitten alle Pfingstkäs- und Hoppepärchen, 
sich zum Eintragen für die Prämierung um 12.00 Uhr auf dem Reitplatz einzufinden. 
Dort erhalten alle Kinder ein erfrischendes Getränk vom Reitverein. Um 12:15 Uhr 
ist Treffpunkt zum Gruppenbild auf dem Turnierplatz.  
  
Die Auslosung der Sachpreise wird dann über ein Verlosungsvideo durch den Bürger-
meister am Mittwoch, den 08.06.2022 auf unserer Homepage veröffentlicht.
 
Eure Interessengemeinschaft „Pfingstkäs“  

Vollsperrung Mühlenstraße 
im Bereich Reithalle 
Aufgrund des Reitturniers des Reitver-
eins Weisweil ist die Mühlenstraße im 
Bereich der Reithalle im Zeitraum vom 
04. bis 06.06.2022 für Fahrzeuge aller 
Art vollständig gesperrt. Wir bitten hier-
für um Verständnis.  
  
Ihre Gemeindeverwaltung 

Jugendförderung der 
Vereine in der Gemeinde 
Weisweil 
Wir bitten alle Vereinsvorstände um 
schriftliche Angabe der aktuellen 
Anzahl der in Weisweil gemeldeten 
Jugendlichen (wie bisher auch mit 
Namen und Geburtsdatum) bis zum 
30.06.2022  zwecks Auszahlung der 
Jugendförderung für das Jahr 2022. 
  
Bitte Angaben per Brief oder Fax mit 
dem Vermerk „Jugendförderung 2022“ 
an folgende Adresse: 

Gemeinde Weisweil, Rechnungsamt, 
Hinterdorfstraße 14, 79367 Weisweil,
Fax. 07646/9102-50 oder per E-Mail an: 
brigitte.wintergerst@weisweil.de 
  
Ihr Rechnungsamt 

Ende des Testangebots  
in Weisweil   
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
bis Ende Mai wurden von unserem DRK 
Ortsverband Weisweil die Coronatests 
im alten Gemeindehaus durchgeführt. 
Durch den Rückgang der Nachfrage, 
werden nun bis auf weiteres keine Tes-
tungen mehr durchgeführt. 
  
Wir bedanken uns ganz herzlich beim  
Personal des DRK Ortsverbandes Weis-
weil. 
  
Weitere Testmöglichkeiten in der Um-
gebung finden Sie auf der Seite des 
Landratsamtes unter:  
https://www.landkreis-emmendin-
gen.de/aktuelles/coronavirus/be-
rechtigte-schnelltest-anbieter  
  
  
In der näheren Umgebung werden 
derzeit u.a. noch an folgende Test-
stellen Coronaschnelltests angebo-
ten: 
  
-  Endingen Stadt Endingen  

Bürgerhaus, St. Jakobsgässli 4,  
79346 Endingen

-  Endingen Mehmet Bedir Maria- 
Theresia-Straße 4a, 79346 Endingen 

-  Forchheim Ulrich Säzle  
Federstraße 6, 79362 Forchheim 

-  Herbolzheim Paulien Minnema Get 
Fit Herbolzheim, Allmendstraße 16, 
79336 Herbolzheim

-  Herbolzheim Stadtapotheke am 
Rathaus Fürstbischof-Galura-Straße 
6, 79336 Herbolzheim 

-  Kenzingen DRK-Ortsverband 
Rathaus, Hauptstraße 15, 79341 
Kenzingen

-  Kenzingen Stadt Apotheke  
Eisenbahnstraße 12,  
79341 Kenzingen 

-  Rheinhausen Transportunterneh-
men Lauer GbR Herbolzheimer 
Straße 32, 79365 Rheinhausen

-  Rheinhausen Tulla-Apotheke  
Tannenberger Weg 5,  
79365 Rheinhausen 

-  Wyhl St. Blasius Apotheke  
Hauptstraße 16, 79369 Wyhl

-  Wyhl Anita Bailman Werbetechnik-
meisterei, Sasbacher Straße 17b, 
79369 Wyhl 

  
Weitere Anbieter finden Sie unter 
dem oben angegebenen Link. 
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Gebäude-Energieberatung 
durch Fachberater Landkreis 
Emmendingen  
Planen Sie demnächst Energieeinsparungen 
in Ihrem Haus zu realisieren? Oder machen 
Sie sich Sorgen mit Bezug auf Ihre Öl- bzw. 
Gasheizung? Das Landratsamt Emmendin-
gen bietet in Kooperation mit der Gemeinde 
Weisweil eine regelmäßige Gebäude-Ener-
gieberatung für Hausbesitzer, Wohnungs-
eigentümergemeinschaften und Hausver-
waltungen an. Eine Energieberatung stellt 
immer der erste Schritt für ein Modernisie-
rungsvorhaben dar, egal ob bei einer an-
stehenden Heizungsmodernisierung, im 
Rahmen von sogenannten Ohnehin-Sanie-
rungsmaßnahmen an Bauteilen der Gebäu-
dehülle (z.B. Fenstertausch, Fassaden- oder 
Dachrenovierung) oder bei geplanten Um-
bauten oder Erweiterungen. 
Das Ziel des neuen Serviceangebotes ist es, 
die Hausbesitzer während einer einstün-
digen Einstiegsberatung über gesetzliche 
Anforderungen, Unterstützungsangebote 
und Fördermittelprogramme zu informie-
ren. Im Dialog wird gemeinsam die weitere 
Vorgehensweise bezogen auf das jeweilige 
Sanierungsvorhaben entwickelt, so dass der 
Beratungsempfänger beim Abschluss der 
Einstiegsberatung die nächsten Schritte und 
mögliche Ansprechpartner kennt. 
  
Die nächste Energieberatungs-Sprech-
stunde findet am Mittwoch, den 14. Juni 
2022 statt. Es stehen zwei Beratungstermine 
zur Verfügung: 13 Uhr und 14.15 Uhr. Die 
Beratung findet im Besprechungszimmer 
(EG) im Rathaus statt. Die Terminbuchung 
erfolgt über die Webseite https://eveeno.
com/wfg-landkreis-emmendingen  (oder 
ggf. telefonisch unter 07641-451-1131). 
  
Armin Bobsien 
Gebäude-Energieberatung 
Landratsamt Emmendingen

Mitteilungen 
des Landratsamtes
Emmendingen

Die Veranstaltung ist kostenfrei, nur eine 
begrenzte Teilnehmerzahl ist möglich, die 
Anfahrt erfolgt privat. Um eine verbindliche 
Anmeldung wird bis zum 8. Juni 2022 unter 
archiv@landkreis-emmendingen.de gebe-
ten. Dr. Andreas Haasis-Berner hat in Frei-
burg Vor- und Frühgeschichte, Provinzialrö-
mische Archäologie, Mittelalterarchäologie 
und Mittelalterliche Geschichte studiert. Er 
ist seit 2006 am Landesamt für Denkmal-
pflege (Dienstsitz Freiburg) als Inventarisa-
tor und Gebietsreferent tätig. 
 

An Pfingsten laden sechs  
Gärten zum Besuch ein 
Beim „Tag der offenen Gartentür“ können 
an Pfingsten sechs Gärten besucht werden, 
darunter auch wieder zwei Gärten im Elsass. 

Am Pfingstsonntag, 5. Juni laden Anny und 
Helmut Hohenstein in Herbolzheim-Tut-
schfelden (oberhalb des Golfplatzes) von 
13 bis 19 Uhr in ihren Garten ein. Unter 
dem Motto „Mehr Natur im Garten“ liegt 
der Schwerpunkt neben seltenen Stauden 
und Gehölzen auf Wildstauden, die vielen 
Wildbienen ein hohes Nektar- und Pollen-
angebot bieten. Im Garten steht deshalb 
auch ein Wildbienenhaus. Erstmal öffnet am 
Pfingstsonntag Daniela Nill, Butzentalstraße 
8b, in Herbolzheim-Broggingen (Butzental-
straße 8b) von 13 bis 19 Uhr ihren Garten. Es 
ist ein Hausgarten mit Pavillon, Gartenhaus, 
Nostalgie-Strauch- und –kletterrosen sowie 
Stauden und kleineren Wasserelementen. 

Am Pfingstmontag, 6. Juni sind jeweils von 
9 bis 18 Uhr nochmals zwei Gärten in Oh-
neheim im Elsass geöffnet. Jacqueline und 
René Schunck (26 rue de l’église) betreiben 
einen großen Garten mit Hortensien, Fun-
kien und farblich abgestimmten Stauden. 
Martine und René Sittler (11 rue marckols-
heim) stellen ihren ländlichen Hausgarten 
mit seltenen Gehölzen und vielfältigen Stau-
den und einem Nutzgarten vor. 

Am Pfingstmontag ist auch der Garten von 
Antje und Günther Stehlin in Rheinhau-
sen-Oberhausen (Neuweg 37) von 11 bis 
17 Uhr geöffnet. Es ist ein großer ländlicher 
Hausgarten mit vielen umpflanzten Sitzplät-
zen, einem kleinen Teich mit Bachlauf und 
verschiedenen Wasserspielen sowie über 70 
verschiedene Rosen und Nostalgierosen. 

Ebenfalls am Pfingstmontag öffnen Martina 
und Hans Brandt in Edingen-Königschaff-
hausen (Weiherweg 10) von 16 bis 20 Uhr ih-
ren kleinen Hausgarten. Er ist mit einzelnen 
Beeten gestaltet mit einer Vorliebe für Cle-
matis und Rosen (auch Hochstämmchen), 
begleitet von unterschiedlichsten Stauden. 
Hinweise zur Anfahrt und weitere Details 
sowie alle Termine 2022 gibt’s im Internet 
unter www.landkreis-emmendingen.de und 
im Flyer (erhältlich im Rathaus und an der 
Infotheke des Landratsamtes). 

Geänderter Redaktions-
schluss im Juni 2022 
Der Redaktionsschluss ändert sich wie 
folgt: 

Ausgabe 24  
Erscheinungstag Freitag, 17.06.2022  
Abgabetag  Montag, 13.06.2022 

bis 15:00 Uhr

Später eingehende Anzeigen können 
nicht berücksichtigt werden. 
Bitte merken Sie sich diesen Termin
bereits jetzt schon vor. 
  
Ihre Gemeindeverwaltung 

Bitte beachten Sie, dass am 

Freitag, 17.06.2022 

die Gemeindeverwaltung ganztags geschossen ist. 

Ihre Gemeindeverwaltung 

Ab dem 30. Mai keine  
Maskenpflicht mehr im  
Landratsamt Emmendingen 
Das Landratsamt Emmendingen weist da-
rauf hin, dass die zum Schutz vor dem Co-
vid-19-Virus bisher durch das Hausrecht ver-
fügte Beibehaltung der Maskenpflicht beim 
Betreten seiner Räumlichkeiten ab Montag, 
30. Mai 2022 aufgehoben wird. 

Das Tragen einer Maske wird aber dennoch 
weiterhin zum Schutz vor dem Covid-19-Vi-
rus empfohlen. Es wird zudem darum ge-
beten, bei Gesprächen weiterhin einen 
Mindestabstand von 1,50 Meter zu seinem 
Gegenüber einzuhalten. 
 
 

Das Kreis-Schnelltest- 
Zentrum in Waldkirch schließt 
zum Ende des Monats 
Ab dem 1. Juni 2022 ist das Kreis-Schnell-
testzentrum in Waldkirch in der neuen Kan-
tine der SICK AG geschlossen. Betrieben 
wurde das Testzentrum in den vergangenen 
14 Monaten im Auftrag des Landkreises Em-
mendingen vom Deutschen Roten Kreuz. 

Im Landkreis Emmendingen bieten weiter-
hin über 80 private Anbieter kostenlose Co-
rona-Schnelltests an. Eine Liste aller mit vom 
Gesundheitsamt ausgestatteten Einzelbe-
auftragung ist auf der Homepage des Land-
ratsamts unter https://www.landkreis-em-
mendingen.de/aktuelles/coronavirus/
berechtigte-schnelltest-anbieter zu finden. 
Auch verschiedene Arztpraxen und Kliniken 
bieten weiterhin Antigen-Schnelltests an. 
 
 

Kastelburg: Kostenfreie  
Burgenführung mit  
Dr. Andreas Haasis-Berner 
Unter der Rubrik „Burgen im Landkreis“ or-
ganisiert das Kreisarchiv des Landratsamts 
Emmendingen im Juni eine Burgenführung 
zur über Waldkirch thronenden Kastelburg. 
Am Samstag, 11. Juni 2022 wird von 14 bis 
ca. 15:30 Uhr die Führung mit Dr. Andreas 
Haasis-Berner angeboten (Landesamt für 
Denkmalpflege, Dienstsitz Freiburg). 
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SCHULEN  UND  KINDER SONSTIGES

Volkshochschule  
Nördlicher Breisgau

Angebote der VHS  
Nördlicher Breisgau: 
Tanzmäuschen: Eltern-Kind-Kurs  
für Kinder 3 - 5 Jahre (32462) 
Herbolzheim, Gesundheitszentrum, 
Bismarkstr. 19, Saal, 2. OG, 6x montags, 
15:15-16 Uhr, Beginn: 20.06.22 
  
Outlook 2016: Grundlagenkurs (51210) 
Emmendingen, VHS-Haus, Am Gaswerk 3, 
EDV-Raum 008/UG, 3x dienstags, 
18-20:15 Uhr, Beginn: 21.06.22 
  
Fersenschmerz: 
Was hilft wirklich (30012O) 
Kostenloser Vortrag in Emmendingen, 
Musikschule, Am Gaswerk 5, Vorspielraum 
(102), Di., 21.06.22, 19-21 Uhr 
  
Vorweggenommene Erbfolge und die 
Absicherung des Übergebers  (15015O) 
Emmendingen, VHS-Haus, Am Gaswerk 3, 
Raum 205/VHS-OG, Mi., 22.06.22, 
19-21:15 Uhr 
  
Telephoning in English (A2/B1) für 
den Beruf (42480) 
Emmendingen, VHS-Schulungszentrum, 
Schwarzwaldstr. 3, Raum 6, 5x donnerstags, 
18-19:30 Uhr, Beginn: 23.06.22 
  
Smart Surfer: 
Sicher online im Alter  (50500) 
Emmendingen, VHS-Haus, Am Gaswerk 3, 
EDV-Raum 008/UG, 5x freitags, 8-10:15 Uhr, 
Beginn: 24.06.22 

Rhetorik und Gesprächsführung (10041) 
Emmendingen, Musikschule, Am Gaswerk 
5, Raum 204/MS, Sa., 25.06.22, 9-16 Uhr 
  
Neuland Schreibwerkstatt: Lebenserin-
nerung und Kindheit schreiben  (22064) 
Emmendingen, VHS-Schulungszentrum, 
Schwarzwaldstr. 3, Raum 2 (im Innenhof), 
Sa., 25.06.22, 10-16 Uhr 
  
Kinder-Yoga  für Kinder 5 - 7 Jahre 
(31109) 
Herbolzheim, Kita am Fliederweg, Flieder-
weg 20, Turnraum - Erdgeschoss, 5x sams-
tags, 11:15-12:15 Uhr, Beginn: 25.06.22 
  
Besuch der Synagoge in Emmendingen  
(19003) 
Emmendingen, Treffpunkt: vor der Stadt-
bibliothek, Landvogtei 8, So., 26.06.22, 
16-18:15 Uhr 
  
Meditation: Einfach hinsetzen 
- loslassen – wohlfühlen (31029) 
Herbolzheim, Gesundheitszentrum, 
Bismarkstr. 19, Saal, 2. OG, 4x samstags, 
10:15-11:45 Uhr, Beginn: 02.07.22 
  
Das kleine 1x1 der Babypflege (30603) 
Herbolzheim, Kita am Fliederweg, 
Fliederweg 20, Turnraum - Erdgeschoss, 
Fr., 08.07.22, 18-20:15 Uhr 
  
Das kommt mir Spanisch vor: 
Exklusive Tapas  (37292) 
Bahlingen, Silberbergschule, Hohleimen 6, 
Küche, Di., 12.07.22, 18-22 Uhr 
  
Politik aktuell:  Die NATO - ein 
Erfolgskonzept mit Zukunft? (12038) 
Herbolzheim, Torhaus, Hauptstr. 60, 
Vortragsraum, Mi., 20.07.22, 19-20:30 Uhr 
  
Anmeldung mit Angabe der jeweiligen Kurs-
nummer bei der Geschäftsstelle der VHS 
Nördlicher Breisgau, 79312 Emmendingen, 

Am Gaswerk 3, telefonisch: (07641) 9225-0, 
E-Mail: info@vhs-em.de, Internet 
www.vhs-em.de. 
 

Neue Mitglieder gewinnen 
und alte binden 
Ein Online-Seminar für Vereine  
und Ehrenamt 

Vereine sind eine tragende Säule des gesell-
schaftlichen Lebens in einer Kommune und 
decken in dieser mit ehrenamtlichen En-
gagement viele soziale und kulturelle Auf-
gaben ab. Doch immer mehr Vereinen geht 
es schlecht, weil die Mitgliedschaft überal-
tert und nur noch wenige Mitglieder aktiv 
sind. Vereine sind daher auf der Suche nach 
neuen und aktiven Mitgliedern. 

Und wer das nicht tut, den wird es nicht 
mehr lange geben. Doch wie und wo fin-
det man diese Mitglieder? Wie schafft man 
es, dass die Neuen nicht gleich wieder ver-
schwinden, sondern bei einem bleiben? Und 
wie machen das andere? Sonja Lehmann 
ist ausgebildete Aktivenkoordinatorin und 
geht auf all diese Fragen in ihrem Seminar 
anhand von Beispielen aus der Praxis ein. 

Es werden gute Konzepte zur Gewinnung 
von Mitgliedern und Ehrenamtlichen auf-
gezeigt und gemeinsam erste Ansätze zur 
Umsetzung für Ihren Verein entwickelt. 
Das Seminar findet als Online-Seminar am 
Dienstag, 28.06.2022 in der Zeit von 19 bis 
21.15 Uhr statt. 

Für die Teilnahme ist eine Anmeldung un-
ter Angabe der Kursnummer 10073O bei 
der Geschäftsstelle der VHS erforderlich. 
Geschäftsstelle: 79312 Emmendingen, Am 
Gaswerk 3, telefonisch unter 07641 9225-0, 
per E-Mail an: info@vhs-em.de 
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Pfingstsonntag, 05. Juni 
10:00 Uhr Pfingstgottesdienst
mit Pfarrer Keno Heyenga 
Wir feiern Gottesdienst und das Pfingstwun-
der und freuen uns mit den Familien Körner 
und Tornow über die Taufe von Nathan Kör-
ner und Jari Tornow.
Der Gottesdienst wird musikalisch gestaltet 
von zwei tollen Nachwuchsmusikern aus 
unserer Gemeinde: Xenia Junemann und 
Jorgos Borchert!
Herzliche Einladung! 

Pfingstmontag, 06. Juni 
10 Uhr Ökumenischer Gottesdienst auf 
dem Kirchhof
mit Pfarrer Keno Heyenga und Töm Tröger aus 
Rheinhausen 
Wir nehmen das Pfingstfest zum Anlass und 
feiern einen ökumenischen Gottesdienst 
mit unseren Glaubensgeschwistern aus 
Rheinhausen auf dem Kirchhof in Weisweil.
Wir freuen uns über alle, die den Gottes-
dienst mitfeiern.

Bringen Sie sich gerne eine eigene 
Sitzgelegenheit mit!

Bei Regenwetter verlegen wir den Gottes-
dienst in die Kirche. 
Im Anschluss an den Gottesdienst laden wir 
zu einem KirchCafé ein und freuen uns über 
schöne Begegnungen und Gespräche nach 
dem Gottesdienst. 
Für die Mittagessenszeit empfehlen wir al-
len natürlich einen Besuch beim Pfingstreit-
turnier in Weisweil!  

Mittwoch, 08. Juni 
19:00 Uhr Corona-Testung der Reisegrup-
pe durch das DRK Weisweil 
Wir bedanken uns herzlich beim DRK Orts-
verein für die Testung unserer Reisegruppe. 
Danke für diesen tollen Service! 
Donnerstag, 09. Juni 
07:00 Uhr Start der Gemeindereise nach 
Ostfriesland: Abfahrt an der Kirche 
  
Mit dem Wochenspruch für den Pfingst-
sonntag wünsche ich Ihnen und Euch – auch 
im Namen des Kirchengemeinderats – ein 
erholsames und schönes Wochenende! 
»Es soll nicht durch Heer oder Kraft, son-
dern durch meinen Geist geschehen, 
spricht der Herr Zebaoth.« 
(Sacharja 4,6) 
  
Herzliche Grüße 
Ihr / Euer 
Pfarrer Keno Heyenga 
  
Konfirmation 2022 

für die organisatorische Hilfe bei der 
Abendmahlsfeier und dem Konfirmati-
onsgottesdienst;

•	 Rosemarie Schmidt für die organisatori-
sche Hilfe im Pfarrbüro

•	 sowie allen, die sich in irgendeiner Weise 
eingebracht haben.

VIELEN DANK! 
  
Der Kindergottesdienst macht  
eine Ferienpause 
Hallo liebe Kigo-Kinder!
Wir machen eine Ferienpause und wün-
schen Euch erholsame und fröhliche Pfingst-
ferien und freuen uns auf ein Wiedersehen 
am Sonntag, den 26. Juni, um 11 Uhr im Kin-
dergottesdienst!
Euer Kigo-Team 
  
Frauenfrühstück: »Atempause  
– Auszeit für Frauen jeden Alters« 
Am Samstag, den 09. Juli,ab 09:00 Uhr  
findet nach langer Corona-Pause wieder das 
Frauenfrühstück im Gemeindehaus statt. 
Merken Sie sich den Termin schon einmal 
vor. In den nächsten Ausgaben des Amts-
blattes erhalten Sie weitere Informationen. 
Viele Grüße
Euer Team von der »Atempause« 
  
Gemeindereise: Vertretungsregelung 
Vom 09. bis 16. Juni befindet sich Pfar-
rer Keno Heyenga auf der Gemeinde-
reise nach Ostfriesland; vom 17. bis 20. 
Juni schließen sich vier Urlaubstage an. 
Die Vertretung übernimmt in dieser Zeit 
Prädikantin Waltraud Stöcklin. Sie erreichen 
Frau Stöcklin in dringenden seelsorgerli-
chen Fällen unter folgender Telefonnum-
mer: 0160 / 7562445. 

Wir bedanken uns bei Waltraud Stöcklin für 
die erneute Vertretung und sind froh, dass 
Sie in unserer Gemeinde immer wieder 
Gottesdienst feiert und Vertretungen über-
nimmt. Herzlichen Dank! 

Die Bürozeiten im  
Evangelischen Pfarramt  
Pfarramtssekretärin: Rosemarie Schmidt 
Dienstag 16:00-18:00 Uhr 
Donnerstag  09:00-11:00 Uhr   
Tel.: 07646 / 216  Fax: 07646 / 218566 
E-Mail: info@kirche-weisweil.de 

Pfarrer Keno Heyenga  
erreichen Sie im Pfarramt in Weisweil 
Tel. 07646-216 (Termine nach Absprache) 
E-Mail: keno.heyenga@kirche-weisweil.de 
www.kirche-weisweil.de 
www.facebook.com/kircheweisweil 

EVANGELISCHE  KIRCHENGEMEINDE

Weisweil mit Rheinhausen

Foto: Anna Huber 

Am vergangenen Sonntag haben wir die 
Konfirmation von 11 Mädchen und Jungen 
gefeiert.
Wir wünschen unseren Konfirmierten für 
Ihren weiteren Lebens- und Glaubensweg 
alles Gute aus Gottes Segen. 
  
Ein herzliches DANKESCHÖN gilt allen, die 
unsere Konfis begleitet und den Konfir-
mationsgottesdienst mitgestaltet haben. 
Wir danken:
•	 Simon Ehrler für die wunderbare Musik 

beim Konfirmationsgottesdienst;
•	 Wolfgang Gröschel für die Film- und 

Videoschnittarbeiten beim Konfi-Ab-
schlussgottesdienst und bei der Konfir-
mation;

•	 Frieder Heidt für technische Hilfe;
•	 Jakob Junemann für das Fotografieren 

beim Konfirmationsgottesdienst;
•	 allen Konfi-Eltern, die sich aktiv beteiligt 

und dazu beigetragen haben, dass unsere 
elf Konfirmandinnen und Konfirmanden 
eine gute Zeit erleben konnten;

•	 Claudia Kolz für das Basteln der Geschenk-
schachteln,

•	 dem gesamten Kirchengemeinderat und 
unserer Kirchendienerin Angelika Haag 
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 
Mit dem Heilig Geist Hymnus zu Pfingsten 
wünsche ich Ihnen allen ein gesegnetes und 
Geisterfülltes Fest: 
Komm, Schöpfer Geist, kehr bei uns ein, 
Besuch das Herz der Kinder dein: Die deine 
Macht erschaffen hat, erfülle nun mit deiner 
Gnad. 
Der du der Tröster wirst genannt, vom 
höchsten Gott ein Gnadenpfand, Du Le-
bensbrunn, Licht, Lieb und Glut, der Seele 
Salbung, höchstes Gut. 
O Schatz, der siebenfältig ziert, O Finger 
Gottes, der uns führt, Geschenk, vom Vater 
zugesagt, Du, der die Zungen reden macht. 
Zünd an in uns des Lichtes Schein, gieß Lie-
be in die Herzen ein, stärk unsres Leibs Ge-
brechlichkeit mit deiner Kraft zu jeder Zeit. 
Treib weit von uns des Feinds Gewalt, in 
deinem Frieden uns erhalt, dass wir, geführt 
von deinem Licht, in Sünd und Elend fallen 
nicht. 
Den Vater auf dem ew‘gen Thron lehr uns 
erkennen und den Sohn; Dich, beider Geist, 
sei‘n wir bereit zu preisen gläubig alle Zeit. 

Mit den besten Segenswünschen 
Dekan Dr. Stefan Meisert 
  
Gottesdienstordnung 
Wir freuen uns, wenn Sie bei Gottesdiens-
ten in Innenräumen weiterhin freiwillig eine 
Maske (FFP2 oder vergleichbar) tragen und 
wenn möglich Abstand halten. 
  
Samstag, 4.6. RENOVABIS-Kollekte 
8:30 Uhr Maria Sand (He)
 Beichtgelegenheit 
9:00 Uhr Maria Sand (He)
 Eucharistiefeier 
16:30 Uhr Maria Sand (He)
 Stille eucharistische Anbetung 

und Beichtgelegenheit 
17:50 Uhr St. Hilarius (Bl)
 Rosenkranz 
18:30 Uhr St. Hilarius (Bl)
 Festgottesdienst zu Pfingsten 

(Vikar P. Vigil Anto) 

Sonntag, 5.6. Pfingsten
RENOVABIS-Kollekte 
8:45 Uhr St. Alexius (He)
 Festgottesdienst zu Pfingsten 

(Vikar P. Vigil Anto) 
10:30 Uhr St. Ulrich (Oh)
 Festgottesdienst zu Pfingsten - 

wird online übertragen  
(Pfr. Dr. Dietrich) 

14:00 Uhr Ulrichskapelle (Oh)
 Rosenkranz 
18:30 Uhr St. Hilarius (Bl)
 Rosenkranz 

Montag, 6.6. Pfingstmontag 
10:00 Uhr Ev. Kirche Weisweil
 Ökum. Gottesdienst zu Pfings-

ten (Pfr. Heyenga u. T. Tröger) 

Dienstag, 7.6.    
10:30 Uhr Pflegezentrum (He)
 Eucharistiefeier 

Mittwoch, 8.6.  
18:30 Uhr St. Alexius (He) 
 Eucharistiefeier 

Donnerstag, 9.6.  
9:00 Uhr St. Achatius (Nh)
 Eucharistiefeier 
18:30 Uhr St. Mauritius (Wa)
 Eucharistiefeier 

Samstag, 11.6.  
8:30 Uhr Maria Sand (He)
 Beichtgelegenheit (Pfr. Dr. 

Meisert) 
9:00 Uhr Maria Sand (He)
 Eucharistiefeier (Pfr. Dr. Meisert) 
13:30 Uhr St. Alexius (He)
 Trauung von Isabella und  

Tobias Weidler 
18:30 Uhr St. Mauritius (Wa)
 Eucharistiefeier mit Segnung 

von Wasser und Salz  
(Vikar P. Vigil Anto) 

Sonntag, 12.6.  Dreifaltigkeitssonntag 
8:45 Uhr St. Achatius (Nh)
 Eucharistiefeier mit Segnung 

von Wasser und Salz   
(Vikar P. Vigil Anto) 

9:30 Uhr  St. Alexius (He) 
 Festgottesdienst anl. des 

Diamantenen Priesterjubiläums 
von Pfr. i.R. Wigbert Steinger - 
wird online übertragen 

12:00 Uhr Maria Sand (He)
 Tauffeier von Vincent Haas 
14:00 Uhr Ulrichskapelle (Oh)
 Rosenkranz 
17:00 Uhr St. Alexius (He)
 Orgelkonzert von  

Felix Wunderle 
18:30 Uhr St. Achatius (Nh)
 Vesper (T. Tröger) 

Besondere Gottesdienste  

Gottesdienste in Maria Sand 

Im Juni starten wieder die regelmäßigen 
Gottesdienste um 09.00 Uhr am Samstag-
morgen in der Wallfahrtskirche Maria Sand. 
Vorerst sind die Feiern bis Ende September 
angesetzt. Im Vorfeld der Feier besteht wie-
der die Möglichkeit, das Sakrament der Ver-
söhnung zu empfangen. 
  
NEUIGKEITEN AUS DER  
KIRCHENGEMEINDE 

Corona-Empfehlungen für alle  
weiteren Veranstaltungen 

Bei allen Veranstaltungen der Kirchenge-
meinde und deren Gruppierungen (vgl. 
auch Chorproben, Gruppenstunden, Treffen 
von Gruppen und Gremien) ist das   Tragen 
von Masken in Innenräumen empfohlen, 
wenn der Abstand nicht eingehalten wer-
den kann. 
  
Orgelkonzert in St. Alexius  
zugunsten der Ukraine-Hilfe 

Am Sonntag, 12. Juni spielt der Leipziger Or-
gelstudent Felix Wunderle, um 17.00 Uhr in 
St. Alexius in Herbolzheim ein Orgelkonzert. 
Auf beiden Orgeln erklingen Werke von un-
ter anderem J. S. Bach, W. A. Mozart, sowie 
Improvisationen von F. Wunderle. 
Der Eintritt ist frei, wobei Spenden für Ge-
flüchtete aus der Ukraine erbeten werden. 
  
Katholische öffentliche Bücherei  
Rheinhausen 

Wir sind für Sie unter den entsprechenden 
Hygieneauflagen wieder da. Montag und 
Donnerstag von 17.30 bis 18.30 – innerhalb 
der Schulferien geschlossen. 
  
Ehejubilare 2022 

Die Ehejubilare von Juli bis Dezember 2022 
wurden von der Kirchengemeinde ange-
schrieben. Da aus der Vergangenheit nicht 
alle kirchlichen Eheschließungen hinterlegt 
sind, bitten wir die Jubelpaare, welche kei-
ne Post erhalten haben, sich im Pfarrbüro zu 
melden! 
  
Israelfahrt der Kirchengemeinden  
Nördlicher Kaiserstuhl und  
Herbolzheim-Rheinhausen 

Wegen der Corona-Pandemie wurde die 
geplante Fahrt verschoben und wird nun 
in den Herbstferien vom 28.10. bis 06.11. 
stattfinden. Die ausführliche Ausschreibung, 
samt den Konditionen und dem Anmelde-
verfahren finden Sie auf der Homepage und 
es liegen Prospekte in den Kirchen auf. Wir 
freuen uns, wenn die Fahrt zustande kommt 
und ihre Bibel „Bilder bekommt“. 

KATHOLISCHE  KIRCHENGEMEINDE

Seelsorgeeinheit Herbolzheim-Rheinhausen

Telefonische Erreichbarkeiten der  
katholischen Seelsorgeeinheit  
Herbolzheim-Rheinhausen 
Pfarrer und Leiter der SE: 
Dr. Stefan Meisert, Tel. 07643/21598-100 
od. 21598-101 
s.meisert@se-her-rhein.de , 
www.se-her-rhein.de 
  
Kath. Pfarramt, Herbolzheim 
Tel. 07643/21598-200, 
Fax 07643/21598-219 
buero.herbolzheim@se-her-rhein.de 
  
Kath. Pfarramt, Rheinhausen 
Tel. 07643/21598-100, 
Fax 07643/21598-119
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Erreichbarkeit von Büros  
und Hauptamtlichen 
In den Pfingstferien vom 07.06. bis 17.06. 
sind wir wie folgt in Präsenz zu erreichen: 
Rheinhausen:  Dienstag, 07.06 von 9-11.30 
Uhr, Montag, 13.06 von 9-11.30 Uhr 
Herbolzheim:  Mittwoch, 08.06 von 9-11.30 
Uhr, Dienstag, 14.06 von 9-11.30 Uhr 
Die restlichen Tage bleiben unsere Pfarrbü-
ros geschlossen. 

In dringenden Fällen sind wir telefonisch 
über die bekannten Nummern erreichbar 
(07643 21598-0), ggfs. ist ein Anrufbeant-
worter geschaltet, der regelmäßig abgehört 
wird. 
Pfr. Meisert begleitet vom 03.06. abends bis 
zum 10.06. den Diözesanen Pilgerzug nach 
Lourdes und ist daher nicht erreichbar; in 
seelsorgerlichen Notfällen wenden Sie sich 
bitte an P. Vigil (07643 21598 211). 

NEUIGKEITEN AUS ST. ULRICH  
UND ACHATIUS 
Blumenspenden für  
Fronleichnam am 16.06. 
Für den Blumenteppich im Pfarrgarten bit-
ten wir um Ihre Blumenspende. Wir sind für 
Blumen und Blüten aller Art sehr dankbar. 
Sie können bis Mittwoch, 15.06. um 16.00 
bei Familie Zängle, Hauptstr. 122, Familie 
Bäuerle, Eschenweg 9 oder Familie Schröder, 
Hauptstr. 30 abgeben. 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
  
NEUIGKEITEN AUS  
DEN BILDUNGSWERKEN 
Wir freuen uns Sie in unseren Kursen und 
Veranstaltungen begrüßen zu dürfen. An-
meldung nimmt das Pfarrbüro gerne ent-
gegen: Tel.Nr.07643/21598-0 oder per Email 
unter Bildungswerk.Herbolzheim@se-her-
rhein.de Aktuelle Informationen zu den je-
weiligen Veranstaltungen finden Sie auf un-
serer Homepage www.se-her-rhein.de! 
  
Besichtigung der Schokoladenmanufaktur 
Herget, 24.06.2022, 15.00 Uhr  
Die ganze Welt der Schokolade steht im Mit-
telpunkt beim Besuch der Schokoladenma-
nufaktur Herget in Emmendingen. 
Leitung: Anke Trenkle, Bildungswerkleitung, 
Treffpunkt: Schokoladenmanufaktur Herget, 
Am Elzdamm 66, 79312 EM-Mundingen, Bei-
trag: 15,00 € pro Teilnehmer 

 

VEREINSNACHRICHTEN SONSTIGES

Es ist so einfach: 
•	 Zeitungen und Zeitschriften sammeln 

und mit einer Schnur bündeln, max. 5 kg
•	 Kartonagen und Umweltverpackungen 

weiterhin in der blauen Tonne entsorgen
•	 Papierpakete am Sammeltag ab 08:00 Uhr 

bereitstellen

Sind Sie auch dabei? 

Ihr DRK Ortsverein 

Jugend  
C-Juniorinnen (Pokal) FC Weisweil 
– Alem. FR-Zähringen 4:0 
C-Junioren SG Jechtingen 
– SG Kenzingen 1:2 
D-Junioren SC Holzhausen 
– SG Forchheim 1:3 
C-Junioren SG Jechtingen II 
– SG Kenzingen II 3:0 
 

Deutsche Rote Kreuz
Jugendclub 
Weisweil e.V.

Ankündigung zur  
Altpapiersammlung
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 

Die Helfer des DRK-Ortsvereines sind am 
25.06.2022 wieder unterwegs um Ihr Altpa-
pier einzusammeln. 

Die Altpapiersammlung hat beim DRK-Orts-
verein schon lange Tradition, schont die 
Umwelt und Rohstoffe stellen für uns einen 
wichtigen Beitrag zur Finanzierung unserer 
Vereinsarbeit dar. 

Historischer
Fanfarenzug

„Ritter Hermann
1242 e. V.“

Weisweil am Rhein

Vorschau Rettichfest: 

Am Donnerstag, den 16.06.2022 
(Fronleichnam), findet nun endlich 
wieder unser Rettichfest auf dem 
Schulhof bei der Rheinwaldhalle statt. 

Lassen Sie sich bei guter Unterhal-
tung, sowie dem spannenden Rettich-
wettschneiden, von uns mit Rettichspe-
zialitäten und anderen Köstlichkeiten 
verwöhnen.
Für die kleinen Gäste steht wieder eine 
Hüpfburg bereit. Wir freuen uns auf Ih-
ren Besuch. 

FC Weisweil

Sportwoche 14. – 17.07.22  
Die diesjährige Sportwoche findet vom 14. 
bis 17.07.2022 statt. Das Programm wird zu 
einem späteren Zeitpunkt bekannt gege-
ben. 
  
Herren 
Reute macht in Weisweil sein Meisterstück 
Nach dem 3:2 Auswärtssieg bei der SG Weis-
weil/Forchheim steht der SC Reute als Staf-
felmeister der Kreisliga A Staffel 1 fest. Schon 
früh konnte der zahlreich angereiste Gäs-
teanhang die 2:0 Führung bejubeln durch 
Tore von Fabio Mascaritolo und Torjäger 
Bober (5./14.). Dazwischen hatte der schei-
dende Co-Trainer Löffler mit einem Pfosten-
treffer Pech. Reutes Angriffsbemühungen 
wurden erst in der 69. Minute erneut durch 
Mascaritolo belohnt. Erfreulicherweise ließ 
sich die junge SG Truppe vor prächtiger Ku-
lisse nicht hängen und betrieb mit zwei Tref-
fern von Jacob Esser Ergebniskorrektur. Der 
Schlusspfiff ging unter dem Jubel der Roten 
Fans unter, aber auch der Gastgeber ließ sich 
für den Klassenerhalt feiern. Chancenlos war 
die Reserve beim 0:7 gegen Reute 2. 
  
Vorschau:  
Am Sonntag steht für die SG das letzte Sai-
sonspiel in Köndringen an, 15.00Uhr. Die Re-
serve spielt um 13.00 Uhr. 

Generalversammlung JuWe 2022 
Am vergangenen Samstag, den 28.05.2022, 
fand die alljährliche Generalversammlung 
des Jugendclub Weisweil e.V. in der Rhein-
waldhalle statt. 

Zu Beginn der Versammlung konnte der 
erste Vorsitzende Luca Schweizer 24 an-
wesende Mitglieder begrüßen. Nach dem 
Feststellen von Beschlussfähigkeit und ord-
nungsgemäßer Einladung folgte der Jahres-
rückblick von Schriftführer Ruben Schneider, 
dieser lies die Aktionen des vergangenen 
Jahres noch einmal Revue passieren lassen. 
Hauptaugenmerk lässt sich in dieser Zeit vor 
allem auf das sehr gelungene Oktoberfest 
legen. Jedoch auch auf eine sehr spaßige 
Ferienspielaktion und das Sportliche High-
light mit dem Gewinn des Vereinsturniers 
bei der Sportwoche des FC Weisweils. Weite-
re kleinere Aktionen waren der Adventsver-
kauf auf dem Dorfplatz sowie das Ansäen 
von Schnitzkürbissen mit einer Klasse der 
Grundschule in Weisweil. 

Weiter ging es mit dem Kassenbericht von 
Kassenwart Jonah Rietsch. Er erläuterte die 
Ein- und Ausgaben des letzten Geschäfts-
jahres. Dabei wurden die größten Ausgaben 
durch den Umbau unseres Raumes, sowie 
für die Vorbereitungen für das Oktober-
fest verzeichnet. Dieses nennenswerte Fest 
brachte uns wiederum die größten Einnah-
men. Zusätzliche Einnahmequelle sind die 
Vermietungen des Jugendraums. Die Kas-
senprüfer bestätigten in ihrem Bericht die 
Einwandfreie Führung der Kasse. 

Als nächster Punkt wurde die gesamte Vor-
standschaft durch die Versammlung entlas-
tet. Sodass im nächsten Schritt die Neuwah-
len an der Tagesordnung waren. 

Zwischengeschoben werden mussten die 
Satzungsänderungen, da dies Einfluss auf 
die Wahlen hatte. Es standen zwei Satzungs-
änderungen an, die beide von der Versamm-
lung bestätigt wurden:

•	 §12 Auflösung des Vereins: „Bei Auflösung 
der Körperschaft oder bei Wegfall steuer-
begünstigter Zwecke fällt das Vermögen 
des Vereins an die Gemeinde Weisweil, 
die es unmittelbar und ausschließlich für 
die Förderung der offenen Jugendarbeit 
zu verwenden hat.“

•	 §10 Der Vorstand: [...] „Der Vorstand ist be-
schlussfähig, wenn mindestens 3 seiner 
Mitglieder anwesend sind, Beisitzer/in-
nen sind hiervon ausgenommen.
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Der Reit- und Zuchtverein Weisweil e.V. lädt ein zum traditionellen Pfingstturnier 
vom 04. bis 06. Juni 2022 
Liebe Weisweiler und Freunde des Reitsports, 
vom 04. bis 06. Juni 2022 findet das traditionelle Pfingstreitturnier statt.  
Viele Reiter und Pferde werden über die Pfingsttage an den Start gehen.  
Das Turnier beginnt am Samstag um 10:00 Uhr, am Sonntag um 09:30 Uhr und am Mon-
tag um 09:30 Uhr.  
Es werden zahlreiche Spring- und Dressurprüfungen bis zur Klasse M* ausgetragen.  
  
Zusätzlich zum sportlichen Programm, haben wir auch dieses Jahr wieder einiges für 
unsere Zuschauer zu bieten.  

Am Samstag starten wir ab 17:00 Uhr mit einem Handwerkershoppen inklusive 
Happy Hour von 17:00 bis 18:00 Uhr. 
Am Sonntag findet um 16:00 Uhr auf dem großen Turnierplatz die Fohlenschau 
statt und abends kann das Tanzbein geschwungen werden bei unserer Party mit 
DJ - der Eintritt ist über das ganze Turnier hinweg frei! 

Am Montag finden sich die Pfingsthopper um 12:00 Uhr auf dem Turnierplatz ein. 
Dort gibt es ein Erfrischungsgetränk vom Reitverein.  
Nach der letzten Prüfung am Montag, einer Springprüfung Klasse M* mit Siegerrunde, 
werden die Gewinner der beliebten Sonderehrenpreise geehrt. 
  
Wir würden uns sehr freuen, Sie auf unserer schönen Reitanlage begrüßen zu dürfen.  

Für das leibliche Wohl ist 
bestens gesorgt mit un-
seren kulinarischen An-
geboten, wie etwa dem 
Flammenkuchenstand 
oder auch der Kaffeestube, 
zusätzlich haben wir einen 
Sekt- und Cocktail-Stand 
und eine Bierinsel, die alle 
drei Tage geöffnet haben.  
  
Wir bedanken uns recht 
herzlich bei unseren Spon-
soren, den zahlreichen 
Kuchenspendern und na-
türlich den vielen fleißigen 
Helfern, aus den eigenen 
Reihen oder auch aus den 
örtlichen Vereinen.  
  
Die Vorstandschaft des Reit- 
und Zuchtvereins Weisweil 
e.V.   

Der geschäftsführende Vorstand besteht 
aus dem/der 1. Vorsitzenden, dem/der Ver-
treter/in, dem/der Kassierer/in, dem/der 
Schriftführer/in und vier Beisitzer/innen.“ 
Danach konnte mit den Neuwahlen begon-
nen werden. Für eine erneute Periode wur-
den als 1. Vorstand Luca Schweizer, Schrift-
führer Ruben Schneider und Kassenwart 
Jonah Rietsch gewählt. Neubesetzt wurde 
das Amt des 2. Vorstand, dieses übernimmt 
ab sofort Leon Engler. Auch gewählt wurden 
4 neue Beisitzer: Florian Friebe, Moritz Klosa, 
Elias Glatt und Yara Mutschler. 

Zudem neu besetzt wurde das Amt des 
Raumwärters und dessen Stellvertreter, dies 
übernimmt für die nächsten 2 Jahre Jannis 
Klein mit Dennis Reif. Ebenfalls der Jugend-
leiter, welcher nun von Marco Plachner be-
setzt wird, ihm zur Seite stehen Fiona Huber, 
Lara Oehler, Veronique Schindler und Yara 
Mutschler als Jugendbeauftragte. 

Zu guter Letzt wurden weitere Themen be-
sprochen, dabei handelte es sich hauptsäch-
lich um das geplante Jubiläum, dass noch 
nachzuholen ist, als auch weitere Ideen für 
zukünftige Aktionen. 

Wir hoffen, dass die Pandemie uns nicht 
erneut einen Strich durch die Rechnung 
macht und bedanken uns recht herzlich bei 
allen Unterstützern und den zahlreichen 
Spenden die wir im vergangenen Geschäfts-
jahr erhalten durften. 

Euer Jugendclub Weisweil e.V. 

Weisweil

Ausflug zur Landesgarten-
schau in Neuenburg 
Lasst uns endlich wieder  
zusammen reisen!! 
Am Donnerstag, den 14. Juli 2022 zur 
Landesgartenschau nach Neuenburg. 
Es erwartet euch das Landfrauenpro-
gramm der südbadischen LandFrauen 
mit dem Improtheater L.U.S.T auf der 
großen Bühne der Landesgartenschau. 

Am Stand der LandFrauen gibt es an 
diesem Tag Kaffee, Kuchen und Sekt. 
Abfahrt am 14.07.22 um 10.00 Uhr an 
der Kirche in Weisweil. Fahrtkosten inkl. 
Eintritt und Theater ca. 45 Euro (je nach 
Teilnehmerzahl). 

Anmeldung bitte bis 15.06. 22 bei 
Christa Knödler Tel. 07646/915042. Gäs-
te sind wie immer herzlich willkommen. 
  
Euer 
LandFrauenTeam Weisweil 

Reiterverein
Weisweil

Pfingstturnier 2022 Reit- und Zuchtverein Weisweil e.V.  
Wie alljährlich bittet der Reit- und Zuchtverein Weisweil e.V. wieder um Ihre Kuchenspen-
den für das Kuchenbuffet am diesjährigen Pfingstturnier. 

Bitte melden Sie sich bei Frau Julia Stöcklin unter der Rufnummer 0174 3395887 oder bei 
Herrn Herbert Jenne unter der Rufnummer 0178 8002022 
  
Im Voraus besten Dank. 
Die Vorstandschaft 
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Einladung zur Generalversammlung 2022

Die Generalversammlung 2022 des Schüt-
zenvereins Weisweil 1926 e.V. findet am

Samstag, dem 11. Juni 2022 um 20.00 Uhr

im Schützenhaus Weisweil statt. Alle Mit-
glieder und Förderer des Vereins sind dazu 
herzlich eingeladen. 

Bezüglich des traditionellen Salutschießens 
muss die Satzung abgeändert bezw. ergänzt 
werden. 
Nach Ansicht des Landratsamts kann der 
Schützenverein Weisweil nicht als Traditions-
verein eingestuft werden, da ein entsprechen-
der Hinweis in der Satzung fehlt. Eine Geneh-
migung zum Salut- und Böllerschießen bei 
besonderen Anlässen kann deshalb nicht er-
teilt werden. Wir haben uns deshalb entschlos-
sen, die Satzung zu ergänzen.  
Eine Kopie der geplanten Änderung sowie 
die bisherige Fassung der Textstelle sind 
beigefügt. 

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Bericht des  

1. Vorsitzenden
2. Totenehrung
3. Bericht des Schriftführers
4. Bericht des Kassenwartes
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastung des Kassenwartes und  

der Kassenprüfer
7. Bericht des Sportwartes
8. Bericht des Jugendwarts
9. Entlastung der Vorstandschaft 
10. Abstimmung zur geplanten  

Satzungsänderung/Ergänzung 
11. Ehrungen
12. Wünsche und Anträge 

Dieses Jahr finden keine Wahlen statt. Trotz-
dem würden wir uns freuen, viele Mitglieder 
zur Generalversammlung begrüßen zu kön-
nen. 
  
Anträge zur Generalversammlung sind min-
destens 1 Woche vorher schriftlich beim 1. 
Vorsitzenden einzureichen.
 
Mit freundlichen Grüßen
 Gerhard Huber 
Oberschützenmeister  
 
Anlage:   
Bisherige Fassung 
§ 2 Wirtschaftlicher Zweck des Vereins 
1. Der Verein verfolgt ausschließlich und un-
mittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwe-
cke“ der Abgabenordnung. 
2. Zweck des Vereins ist die Pflege und För-
derung sowie Ausübung des Schießens auf 
sportlicher Grundlage, die Abhaltung von 
Veranstaltungen schießsportlicher Art so-
wie die Förderung der körperlichen und see-
lischen Gesundheit seiner Mitglieder. 
3. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt 
nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die 
satzungsmäßigen Zwecke verwendet wer-
den. Die Mitglieder erhalten keine Zuwen-
dungen aus Mitteln des Vereins Es darf keine 
Person durch Ausgaben, die dem Zweck der 
Körperschaft fremd sind oder durch unver-
hältnismäßig hohe Vergütung begünstigt 
werden. 
  
geplante neue Fassung: 
2. Zweck des Vereins ist die Förderung und Aus-
übung des Schießens auf sportlicher Grund-
lage sowie die Pflege der schießsportlichen 
Traditionen/Brauchtums. Dazu gehört die Ab-
haltung von Veranstaltungen schießsportli-
cher Art, die Teilnahme an Schützenaufzügen, 
Salutschießen und Böllern bei besonderen/
feierlichen Anlässen sowie die Förderung der 
körperlichen und seelischen Gesundheit seiner 
Mitglieder. 

 

Tennisclub Weisweil

Jugendtraining 2022 
Immer Freitags 

16:00 – 16:45 Uhr 
Gruppe 1 - Kinder ab 5 Jahren 
17:00 – 17:45 Uhr 
Gruppe 2 – Kinder ab 9 Jahre 
18:00 – 18:45 Uhr 
Gruppe 3 – alle ab 11 Jahre  
  
Alle Kids, die gerne reinschnuppern 
möchten sind herzlich eingeladen mitzu-
machen. 
Die ersten 4 Trainingsstunden sind kosten-
frei! 
Weitere Information gibt es bei Jugendwar-
tin Suna Yildiz Tel. 0177-5142468 
  
Spielberichte 
Die Herren65  setzen ihre Siegesserie fort. 
Mit einem souveränen 6:0 Sieg gegen den 
TC Ringsheim konnte weiterhin die Tabel-
lenspitze behauptet werden. Im nächsten 
Heimspiel am 24.06.22 gegen den Tabel-
lenzweiten aus Münchweier kommt es zum 
entscheidenden Duell um die Meisterschaft. 
  
Die durch Verletzungspech stark ge-
schwächte Herren-Mannschaft musste sich 
in ihrem Heimspiel am Sonntag gegen die 
TSG Mundingen-Kenzingen mit 2:7 geschla-
gen geben. 

Erfreulicher sieht es bei den Damen aus. Am 
Donnerstag konnten sie mit einem 4:2 Sieg 
die Punkte aus Waldkirch mitnehmen. Im 
nächsten Spiel am Sonntag in Mundingen 
gab es einen klaren 6:0 Sieg für unsere Mä-
dels. Nach 4 Siegen in Folge geht es nun als 
Tabellenführer in die Pfingstpause. 
  
Lust auf Tennis? 
Dann – einfach kommen und 
bei uns reinschnuppern! Das 
Schnupperjahr ist kostenfrei. 

Weitere Information gibt es bei Sportwart 
Kevin Kossmann Tel. 0151-67217618  

Schützenverein
Weisweil

SONSTIGES

Märchen und keltische Harfe 
Hospiz Hecklingen e.V. lädt anlässlich des 
30-jährigen Jubiläumsjahres zu einem be-
sonderen Märchen-Abend ein. Märchen be-
fassen sich von jeher mit den Grundfragen 
menschlichen Lebens, vom Werden und 
Vergehen. 

Die Märchenerzählerin Veronika Aldinger 
wird dabei musikalisch unterstützt von der 
Harfenistin Sann Liedtke. 
Die Harfenmusik ermöglicht, das Gehörte 
auf sich wirken zu lassen. Im Anschluss wird 
es noch die Gelegenheit geben, miteinan-
der ins Gespräch zu kommen und sich aus-
zutauschen. 

Die Veranstaltung findet am Samstag, 
11.06.22 um 17.00 Uhr im Bibelgarten der 
evangelischen Kirche in Wagenstadt statt. 
Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

EMIL packt an – Aktionstag 
Soziales Engagement  
Soziales Engagement ist uns an der 
Emil-Dörle-Schule eine Herzensange-
legenheit. Deshalb packen am Freitag, 
8. Juli 2022, die Schüler*innen unserer 
vier 7. Klassen mit an. Sie stellen an die-
sem Tag ihre Arbeitskraft zur Verfügung 
und suchen für mindestens vier Stun-
den einen oder mehrere Arbeitsaufträ-
ge. Dafür erhalten sie eine Entlohnung 
und diese spenden sie für einen gu-
ten Zweck. Als Spendenziel haben die 
Klassen für dieses Jahr die „INITIATIVE 
für unsere Kinder- und Jugendkliniken 
Freiburg e.V.“ ausgewählt. 

Auch Sie können diese Aktion unter-
stützen! 

Melden Sie sich bis Freitag, 1. Juli 2022, 
wenn Sie Aufträge für unsere Schü-
ler*innen haben. Mail: Oelschlaeger-
Me@eds-herbolzheim.de 

Telefon: 07643/9155-10 
Fax: 07643/9155-45 

Da es sich hier um eine schulische Ver-
anstaltung handelt, sind die Jugendli-
chen über die Schule unfallversichert. 
Möglich sind Arbeiten im Haushalt und 
Garten, Verpackungstätigkeiten, Mit-
hilfe beim Verkauf, Kinderbetreuung, 
Kopiertätigkeiten und vieles mehr. Für 
größere Aufgaben können wir Ihnen 
gerne auch eine Gruppe von mehre-
ren Schüler*innen schicken. Wir freuen 
uns auf einen gelingenden Aktionstag, 
große Einsatzbereitschaft unserer Schü-
ler*innen und viele zahlungswillige 
Auftragsgeber*innen. 
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Wir suchen für die Grundschule Herbolzheim ab dem 12. September 2022 eine 
  

Mitarbeiterin  (m/w/d) 
für die Kernzeit- und Nachmittagsbetreuung  (16,75 Std. wöchentlich) 

  
Die Betreuungszeiten sind montags bis freitags von 12:15 – 15:15 Uhr. Hinzu kommen 
Mehrarbeitsstunden für die Betreuung in den Oster-, Pfingst- und Sommerferien sowie 
in Vertretungsfällen. 
  
Das ausführliche Stellenangebot finden Sie unter 
www.stadt-herbolzheim.de 
(Verwaltung & Bürgerservice/Stellenangebote). 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre aussage-
kräftige Bewerbung bitte bis zum 30.06.2022 an: Stadt Herbolz-
heim – Personalamt -, Hauptstr. 26, 79336 Herbolzheim oder per 
E-Mail an personalamt@stadt-herbolzheim.de. 

Arbeiten Sie gerne mit Kindern im Alter von 3 – 6 Jahren, planen Aktivitäten und för-
dern sie in ihren individuellen Bedürfnissen? Dann kommen Sie in unser pädagogisches 
Team. 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unseren städtischen Kindergarten 
im Ortsteil Wagenstadt eine 

Erzieherin  (m/w/d) 
in Teilzeit mit 28 Stunden wöchentlich 

  
Das ausführliche Stellenangebot finden Sie unter 
www.stadt-herbolzheim.de 
(Verwaltung & Bürgerservice/Stellenangebote). 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre aussage-
kräftige Bewerbung bitte bis zum 22.06.2022 an: Stadt Herbolz-
heim – Personalamt -, Hauptstr. 26, 79336 Herbolzheim oder per 
E-Mail an personalamt@stadt-herbolzheim.de. 

Der Förderverein zur Erhaltung  
der Burgruine LICHTENECK e.V. 

Lädt alle Burgenfreunde zur Besichtigung der weit bekannten Ruine der Burg LICHTEN-

ECK in Hecklingen ein.

Am Pfingstmontag, den 6.6.22 erwartet Sie Burgführer Gerd Bebon zur Erkundung unse-

rer 753 Jahre alten Burg ein. Beginn ist 15 Uhr.

Auch Familien mit Kindern sind willkommen. Wissenswertes über die lange Burgge-

schichte findet man auch unter unserer Website 

www.burg-lichteneck.de 

Parkplätze gibt es vor der Burg, auch ein kurzer Wanderweg führt vom Unteren Schloß 

aus nach oben.Schloß nach oben.

Kindern eine neue  
Chance geben
»Es ist besorgniserregend, welche Spu-
ren die Corona-Pandemie bereits bei den 
Jüngsten in unserer Gesellschaft hinter-
lässt«, sagt Saskia Wollny, Geschäftsführerin 
der Deutschen Rentenversicherung (DRV) 
Baden-Württemberg. Verunsicherung, feh-
lende soziale Kontakte und der Mangel an 
Bewegung hätten viele Kinder krank ge-
macht. Sie appelliert deswegen an die El-
tern, jetzt einen Antrag auf eine Kinder- und 
Jugendreha bei dem gesetzlichen Renten-
versicherungsträger zu stellen
  
Die DRV Baden-Württemberg bietet er-
krankten Kindern und Jugendlichen eine 
Chance auf ein gesundes Leben. Während 
des Aufenthalts in einer Reha-Klinik erhal-
ten die Kinder eine passgenaue umfassende 
medizinische, physiotherapeutische und 
oder psychologische Behandlung. Auch der 
Schulunterricht wird nicht vernachlässigt: 
Die Kinder und Jugendlichen werden in der 
Klinik nach Absprache mit der Heimatschule 
unterrichtet.
 
Derzeit werden ein Drittel der Anträge mit 
psychischen Erkrankungen begründet. 
Aber auch Kindern und Jugendlichen mit 
organischen Leiden kann der gesetzliche 
Rentenversicherungsträger helfen. 2021 
haben rund 3.800 Eltern einen Antrag auf 
eine Kinder- und Jugendreha bei der DRV 
Baden-Württemberg gestellt. »Da haben 
wir definitiv noch Platz für mehr Kinder«, 
sagt Saskia Wollny. Bei einer Kinder- und Ju-
gendreha übernimmt die DRV alle Kosten. 
Zuzahlungen müssen nicht geleistet wer-
den. Kinder bis zwölf Jahre können begleitet 
werden. Auch diese Kosten und mögliche 
Verdienstausfälle werden von der DRV ge-
tragen.
 
Weitere Informationen sowie den Antrag 
finden Interessierte unter www.deut-
sche-rentenversicherung.de/kinderreha. 
Die Broschüre »Kinder und Jugendliche: Fit 
mit Rehabilitation« kann außerdem kosten-
los in verschiedenen Sprachen im Internet 
heruntergeladen oder unter der Telefon-
nummer 0721 825-23888 oder per E-Mail 
(presse@drv-bw.de) bestellt werden. 
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9-Euro-Ticket: 
im Regio-Verkehrsverbund 
Freiburg (RVF) am besten  
als MobilTicket erwerben 
•	 RegioKarte Basis wird zum 9-Euro- 

Ticket – am einfachsten per App 
•	 Abschluss eines RegioKarten Abos  

ist jetzt besonders lohnend
•	 Fahrgäste mit bestehenden Abos,  

Jahreskarte oder SemesterTicket kön-
nen diese deutschlandweit als 9-Euro- 
Ticket nutzen und erhalten Erstattung

Das Energie-Entlastungspaket sieht für die 
Monate Juni, Juli und August das sogenann-
te 9-Euro-Ticket vor, das Bus- und Bahnfahren 
für 9 Euro im Monat ermöglichen soll. Auf-
grund des knappen Vorlaufs hat man sich im 
RVF entschieden, die bereits vorhandene und 
in den Verkaufskanälen etablierte RegioKarte 
Basis als 9-Euro-Ticket anzubieten. 

Die RegioKarte Basis ist eine persönliche, 
an den Kalendermonat gebundene Mo-
natskarte, die nicht zur Mitnahme weiterer 
Personen berechtigt. Insofern erfüllt sie alle 
Voraussetzungen für das 9-Euro-Ticket. Am 
einfachsten ist die RegioKarte Basis als Mo-
bilTicket zu erwerben: in den Apps von RVF 
und VAG– FahrPlan+ und VAG mobil– findet 
sich in den drei Monaten die RegioKarte Ba-
sis zum Kauf für je 9,00 Euro. Auch im On-
line-Shop der Freiburger Verkehrs AG (VAG) 
sowie in den Verkaufsstellen, z. B. pluspunkt 
und Radstation ist sie bereits erhältlich. 

Im Regionalbus kann auch die RegioKarte Ba-
sis zum Preis von 9,00 Euro gekauft werden. 
An den DB-Automaten und -Verkaufsstellen 
wird ein bundesweit einheitliches 9-Euro-Ti-
cket eingerichtet. Dieses muss ausgewählt 
werden – für eine RegioKarte Basis werden 
dort die üblichen 60,50 Euro belastet. 
  
Aufgrund des günstigen Preises für drei 
Monate lohnt sich aber auch der Abschluss 
eines Abos der RegioKarte jetzt besonders. 
Anstatt der monatlichen 56,00 Euro bezahlt 
man bis Ende August nur 9,00 Euro im Monat 
und spart somit unter Umständen – je nach 
Zeitpunkt des Abo-Abschlusses – insgesamt 
bis zu 141,00 Euro. Im Abo gilt außerdem die 
Mitnahmeregelung an Sonn- und Feierta-
gen und die Übertragbarkeit auf andere Per-
sonen innerhalb des RVF-Gebietes. 
  
Kundinnen und Kunden, die bereits ein lau-
fendes Abo der RegioKarte haben – dazu 
zählen das Abo für Erwachsene, das Schü-
lerAbo sowie auch die RegioKarte Job und 
JobTicket BW – erhalten im Aktionszeitraum 
eine Erstattung für den Unterschiedsbetrag 
zu 9 Euro. Dasselbe gilt für Kundinnen und 
Kunden, die eine Jahreskarte (RegioKarte 
Jahr) erworben haben oder ein SemesterTi-
cket für das aktuelle Sommersemester. Alle 
diese Fahrgäste bezahlen im Juni, Juli und 
August lediglich je 9,00 Euro/Monat und 
fahren mit ihrer RVF-Monatskarte bundes-
weit im Nahverkehr. Die Erstattung kann 
über die RVF-Homepage unter www.rvf.de 
beantragt werden. Ab Anfang Juni soll das 

Erstattungsportal freigeschaltet sein. Wer 
nur für einen oder zwei der drei Monate ein 
Abo oder die Jahreskarte hat, erhält eine 
anteilige Erstattung. Die Auszahlung der Er-
stattung kann ein paar Wochen in Anspruch 
nehmen. 
  
Für Fahrgäste, die die App von FAIRTIQ für 
die Luftlinie im RVF nutzen, wird es auch 
eine Lösung geben, in dem der Monatsde-
ckel, für Fahrten im RVF, auf 9 Euro gesetzt 
wird. In der App checkt man sich vor Fahr-
tantritt ein und beim Ausstieg wieder aus 
und bezahlt im RVF die Luftlinien-Kilometer 
bis zu einer Grenze von 9 Euro. Danach wird 
ein 9-Euro-Ticket angezeigt, das dann bun-
desweit genutzt werden kann. FAIRTIQ wird 
die Nutzerinnen und Nutzer der App dazu 
auch per Mail informieren. 
  
Auf den Webseiten des RVF finden alle Fahr-
gäste Informationen rund um das 9-Euro-Ti-
cket. Dort werden auch spezifische Fragen 
beantwortet: www.rvf.de. 
  
Übersicht:
•	 Kauf per App von VAG / RVF  

(ab 26.05.2022) und DB Navigator:  
RegioKarte Basis

•	 Kauf in den gängigen Verkaufsstellen: 
RegioKarte Basis 

•	 Kauf am DB-Automaten: 9-Euro-Ticket der 
DB (bundeseinheitlich); nicht RegioKarte 
Basis

•	 Kauf im Bus: RegioKarte Basis
 
Erstattung von, RegioKarte Jahr und Semes-
terTicket: in Kürze unter www.rvf.de 
  
Fahrpläne für den Personennahverkehr 
liegen auf dem Rathaus Weisweil aus. 
 

9-Euro-Ticket:  
Erstattung jetzt möglich
Portal zur Erstattung für RVF-Jahreskarte 
und RVF-SemesterTicket freigeschaltet
Wer eine Jahreskarte des Regio-Verkehrsver-
bunds Freiburg (RVF) – RegioKarte Jahr – 
oder ein RVF-SemesterTicket hat, kann sich 
den Differenzbetrag zu 9-Euro pro Monat für 
die drei Monate Juni, Juli und August erstat-
ten lassen. Dies ist ab heute über die Home-
page des RVF möglich. 
Unter www.rvf.de/aktuelles/monatskarte-
fuer-9-euro finden Fahrgäste den entspre-
chenden Link zum Antrag.
Einfach am Rechner oder per Handy oder Ta-
blet die Seite öffnen, persönliche Daten inkl. 
Bankverbindung und ein Bild des jeweiligen 
Monatsabschnitts der Jahreskare oder des 
SemesterTickets hochladen, Fahrscheinnum-
mer eingeben und den Antrag abschicken. 
Neben den persönlichen Daten ist auch der 
erste Gültigkeitsmonat der Jahreskarte erfor-
derlich, um den Erstattungsbetrag korrekt er-
mitteln zu können. Es besteht die Möglichkeit 
alle drei Monatsabschnitte (Juni, Juli und Au-
gust) auf einmal zu erstatten. Die Erstattung 
wird erst nach einer umfassenden Prüfung 
in etwa 3-4 Wochen (frühestens Anfang Juli) 
nach Antragsstellung erfolgen. 

Auf Grund der hohen Anzahl der zu erwar-
tenden Erstattungsfälle und der hohen 
Geldbeträge ist nur eine Online-Erstattung 
über das Portal möglich. Menschen ohne 
Internet-Zugang werden gebeten, sich von 
Freunden, Nachbarn oder Kindern helfen zu 
lassen.

Die Erstattung wird von der Deutschen 
Bahn-Tochter DB Dialog im Auftrag des RVF 
durchgeführt. 

Kundinnen und Kunden mit einem laufen-
den Abo der RegioKarte wird in den Mona-
ten Juni, Juli und August lediglich 9 Euro ab-
gebucht. Sie müssen daher keine Erstattung 
beantragen.

Weitere Informationen bezüglich der Ab-
wicklung des 9-Euro-Tickets im RVF finden 
Sie unter www.rvf.de. 

Fahrpläne finden sie online unter rvf.de, in 
den Apps FahrPlan+ des RVF oder VAG mo-
bil. Sie liegen außerdem in vielen Verkaufs-
stellen, Rathäusern und Tourist-Informatio-
nen aus. 

Jetzt den ersten Schritt  
machen - Viele Frauen in der 
Region gehen keiner bezahl-
ten Arbeit nach, obwohl sie 
das gerne tun würden. 
Im Rahmen der „Themeninsel Wiederein-
stieg“ berät Jennifer Wehrle am Mittwoch, 
22. Juni, von 8:30 bis 12:30 Uhr, im Berufsin-
formationszentrum der Agentur für Arbeit 
Freiburg, Lehener Straße 77, interessierte 
Frauen und Männer bei der Rückkehr in das 
Berufsleben. Eine Anmeldung ist nicht erfor-
derlich. Die Frauen aus der „Stillen Reserve“ 
sind hoch motiviert und gut ausgebildet. 
Aber sie trauen sich häufig nicht, den ersten 
Schritt zu machen. „An diesem Punkt will 
ich sie abholen. An der Themeninsel Wie-
dereinstieg kann man mit mir spontan ins 
Gespräch kommen, ohne sich dafür vorher 
anzumelden oder Formulare auszufüllen. In 
Kurzberatungen zeige ich auf, welche weite-
ren Schritte auf dem Weg zum erfolgreichen 
Wiedereinstieg hilfreich sind. 

Wichtig ist mir dabei aufzuzeigen, wie auf 
den ersten Schritt ein zweiter folgen kann“, 
sagt Wehrle. Das könnte dann eine ausführ-
liche Beratung nach Termin sein, für die sich 
die Wiedereinstiegsberaterin dann eine 
Stunde Zeit nimmt. Denn die Aspekte des 
beruflichen Wiedereinstiegs sind vielfältig 
und für jede Ratsuchende bedarf es einer 
individuellen Lösung, damit es mit dem 
zweiten Berufsstart auch nachhaltig klappt. 
Jennifer Wehrle ist „Berufsberaterin im Er-
werbsleben“. Sie begleitet Menschen wäh-
rend ihres Erwerbslebens bei ihrer Berufs-
wegeplanung. Mit Informationen, Rat und 
bei Bedarf auch finanzieller Unterstützung 
richtet sie sich in erster Linie an Beschäftigte 
und Wiedereinsteigende. 
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Die Veranstaltung ist Teil der von Andrea Kli-
mak organisierten Vortragsreihe BiZ & Don-
na. Als Beauftragte für Chancengleichheit 
am Arbeitsmarkt berät sie in der Agentur für 
Arbeit Freiburg in übergeordneten Fragen 
der Frauenförderung, der Gleichstellung 
von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt 
und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
 

Nachhaltigkeit als neues  
Paradigma des Wirtschaftens 
IHK-Kongress beleuchtet Wege zum 
klimaneutralen Unternehmen 
Das Thema Nachhaltigkeit ist neben In-
dustrie 4.0. ein Megatrend in der Wirt-
schaft. Durch den Druck von Politik und 
Gesellschaft können es sich Unterneh-
men nicht mehr leisten, die Nachhaltig-
keit zu vernachlässigen. Welche Wege 
dorthin führen können und welche Werk-
zeuge hilfreich sind, war das Thema des 
IHK-Kongresses im Rahmen der Nachhal-
tigkeitswoche am vergangenen Dienstag 
im historischen Kaufhaus in Freiburg.  
  
Ressourceneffizientes, nachhaltiges Wirt-
schaften ist in aller Munde. Auch für die 
Unternehmen am südlichen Oberrhein wird 
der Trend zur Nachhaltigkeit immer wichti-
ger. „Es gibt von immer mehr Seiten Druck-
punkte, die das Thema vorantreiben: Die Po-
litik schreibt durch den Green Deal vor, dass 
Europa bis 2050 klimaneutral werden muss. 
Deutschland will bereits 2045 klimaneutral 
werden und nimmt auch die Unternehmen 
in die Verantwortung. Mit der Verpflichtung 
zur Erstellung einer CO2-Bilanz bekommt 
die Ermittlung und Bewertung von Wert-
schöpfungseffekten einen neuen Schub. 
Und gesellschaftlich beschleunigt der fort-
schreitende Klimawandel das Bestreben 
zum nachhaltigen Wirtschaften“, erklärte 
André Olveira-Lenz, Leiter des Geschäfts-
bereichs Innovation und Umwelt bei der 
IHK Südlicher Oberrhein bei der Abschluss-
veranstaltung zur IHK-Nachhaltigkeitswo-
che. „Wir können es uns nicht leisten, hier 
nichts zu machen, sonst werden wir global 
abgehängt, wie es bereits bei der digitalen 
Transformation geschehen ist“, warnte Ol-
veira-Lenz vor rund 100 Unternehmer:innen 
im historischen Kaufhaus in Freiburg. 
  
Unter dem Titel „Klimaneutralität – sinnvolle 
Strategie oder fragwürdige Mogelpackung“ 
hielt Prof. Dr. Mario Schmidt von der Hoch-
schule Pforzheim die Keynote zur Veranstal-
tung. „Klimaneutralität ist eher ein Marke-
ting-Gag, der in Wahrheit kaum einlösbar ist 
– auf allen Ebenen. Wenn ein Unternehmen 
wirklich etwas für den Klimaschutz tun will, 
dann muss es energie- und materialeffizient 
produzieren, auf den verstärkten Einsatz von 

regenerativen Energien setzen und seine 
Produkte energiesparend und recyclingge-
recht konstruieren“, sagte der Experte. Statt 
Klimaneutralität solle also besser Treibhaus-
gas-Neutralität angestrebt werden. Denn, 
so Schmidt: „Jede eingesparte Kilowattstun-
de im Betrieb ist für den Klimaschutz mehr 
wert, als sich mitunter zweifelhafte Emble-
me „Klimaneutralität“ zu kaufen“. In seinem 
Vortrag führte er aus, dass Klimaschutz alle 
Handlungsbereiche von Unternehmen be-
trifft – vom Einkauf der Materialien und 
der Energie über die Produktion bis hin zur 
Verpackung und zum Vertrieb. „Die meisten 
Unternehmen glauben, mit dem Wechsel 
zu sogenanntem grünen Strom oder durch 
Kompensationszahlungen für die eigenen 
Emissionen habe man seine Schuldigkeit 
getan. Das ist aber ein Fehler, denn die Ener-
gieeffizienz und eigene regenerative Stro-
merzeugung stehen an erster Stelle“, stellte 
Schmidt klar. Zu Kompensationen rät der 
Wissenschaftler als letzten Schritt nur dann, 
wenn zusätzlich und langfristig im Unter-
nehmen Emissionen eingespart werden. 
  
Beim anschließenden Podiumsgespräch 
diskutierten Experten aus der Praxis über 
unternehmerische Chancen und Herausfor-
derungen der Klimaneutralität. „Klimastabi-
lität kann nur erreicht werden, wenn Unter-
nehmen am stärksten Hebel ansetzen und 
CO2 maximal vermeiden und reduzieren. 
Den verbleibenden Carbon Footprint gilt 
es zu kompensieren, und zwar dort, wo es 
wirklich gebraucht wird, nämlich in Entwick-
lungs- und Schwellenländern“, erklärte Gesa 
Schöneberg, Leiterin Forschung und Bera-
tung der Stiftung Allianz für Entwicklung 
und Klima. 

„Der positive Beitrag zu den Entwicklungs-
wirkungen lässt sich dann gemäß der Social 
Development Goals (SDGs) der Vereinten 
Nationen ermitteln.“ Birte Hackenjos, CEO 
der Haufe group betonte die Rolle der Mit-
arbeitenden bei der Transformation: „Das 
Thema Nachhaltigkeit ist vor allem ein The-
ma der Unternehmenskultur. Dabei müssen 
die Hierarchien und die Fehlerkultur im Un-
ternehmen ebenfalls unter die Lupe genom-
men werden. Denn die Mitarbeitenden sind 
die Träger der Maßnahmen – sie sollten an 
erster Stelle motiviert und auch in die Lage 
versetzt werden, die Maßnahmen mitzutra-
gen.“ Ohne eine aktive Nachhaltigkeitsstra-
tegie wird ein Unternehmen künftig nicht 
überleben können, darin waren sich alle 
Expert:innen einig. „Man wird auch schlicht 
keine neuen Mitarbeitenden mehr gewin-
nen können, wenn man keine Antwort auf 
die Frage hat, was Klimaneutralität für das 
Unternehmen bedeutet und wie man mit 
CO2-Neutralität umgeht“, betonte Hacken-
jos. 

Im zweiten Teil der Veranstaltung wurden 
nützliche Werkzeuge für die betriebliche 
Klimabilanzierung vorgestellt. Den Anfang 
machte das Projekt „Zielgerade 2030“ der 
IHK Südlicher Oberrhein und der Ener-
gieagentur Regio Freiburg. Der Beitritt in 
diesem Bündnis bietet Unternehmen die 
Möglichkeit, eine betriebliche Klimabilanz 
inklusive einer Maßnahmendefinition und 
kontinuierlichem Monitoring der Verbesse-
rungen zu erhalten, um bis 2030 treibhaus-
gasneutral zu werden. 

Die Informationen zu den CO2-Emissionen 
und -Verbesserungsmaßnahmen werden, 
aufgeschlüsselt in produkt-, prozess- und 
standortbezogene Daten und Maßnahmen, 
in einem passgenauen Bericht aufbereitet, 
der erkennen lässt, an welchen Schrauben 
das Unternehmen drehen sollte. Ein weite-
res präsentiertes Tool ist der scope3analyzer, 
mit dem sich CO2-Emissionen in der Liefer-
kette ermitteln lassen. Dabei werden statis-
tische Emissionen der Zulieferunternehmen 
erhoben und globale Handelsdaten mit ein-
bezogen. 

Den Abschluss der Veranstaltung bildeten 
drei Best-Practice-Beispiele aus Unterneh-
men der Region. Die FSM, Elektronikspe-
zialist aus Kirchzarten, präsentierte ihren 
ganzheitlichen Unternehmensansatz zur 
Nachhaltigkeit. Neben der Verwendung mo-
derner Gebäudetechnik, gehören dazu auch 
e-Geschäftsfahrzeuge und Schulungen, die 
das Umweltbewusstsein der Mitarbeiten-
den schärfen, beispielsweise durch die The-
men fahrradfreundliche Arbeitgeberin und 
nachhaltiges Abfallmanagement. 

Die Papierfabrik Koehler Gruppe aus Ober-
kirch zeigte Beispiele für Nachhaltigkeit 
durch Innovationen in Produkten und Pro-
zessen auf. Koehler setzt ausschließlich auf 
hochwertiges Recyclingpapier und plant die 
vollständige Dekarbonisierung ihrer bisher 
fossilen Energie- und Dampferzeugung in 
Oberkirch. Dabei soll ein Steinkohleheiz-
kraftwerk umgebaut und modifiziert wer-
den zu einem Biomasse-Heizkraftwerk. 

Als Handelsunternehmen zeigte die 
Schwarzwaldeisen Gruppe aus Lahr, wie sie 
ihre konventionelle Versorgung durch Stro-
meinkauf und Gasheizung auf Eigenstrom-
nutzung durch eine große Photovoltaikan-
lage umgestellt hat. Neben der Erzeugung 
und dem Direktverbrauch wird dabei bereits 
heute langfristig gedacht und das Thema 
Speicherung mit berücksichtigt. Eine neue 
Trafostation wurde bereits entsprechend 
zukunftsfähig dimensioniert und steht für 
die Erweiterung der PV-Anlage, für Wärme-
pumpen und für das Thema E-Mobilität im 
Unternehmen bereit. 

IST IHRE HAUSNUMMER GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend für rasche Hilfe durch den Arzt oder den Rettungsdienst sein!
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ERDWÄRME BREISGAU:  
Bürgerschaftsrat stellt 
Schlussgutachten vor und  
bewertet Vorhaben positiv  
Stolze 60 Seiten umfasst der Schlussbe-
richt, den der Bürgerschaftsrat im Projekt 
„ERDWÄRME BREISGAU“ am Dienstag, 
24. Mai 2022 im Kurhaus Bad Krozingen 
präsentiert hat. Im Rahmen einer öf-
fentlichen Veranstaltung stellten sie-
ben Sprecherinnen und Sprechern des 
Bürgerschaftsrats den Bericht vor und 
überreichten ihn der Vorhabenträgerin 
badenova sowie der Politik. Mit klarer 
Mehrheit begrüßte der Bürgerschafts-
rat die Umsetzung des geplanten Geo-
thermieprojekts der badenova-Tochter 
WÄRMEPLUS.  

Intensive Auseinandersetzung mit der Geo-
thermie: Vorausgegangen war ein mehrstu-
figer Bürgerschaftsrat mit zufällig ausge-
wählten Bürgerinnen und Bürgern aus der 
Region. In vier Abendveranstaltungen mit 
intensiven Anhörungen von Expertinnen 
und Experten, vielen Stunden Detailarbeit 
zu zentralen Themen sowie einer Abstim-
mung zu 74 Bewertungen und Empfehlun-
gen entstand der 60-seitige Abschlussbe-
richt. 

Aus Skepsis wurde Zustimmung: Im Bür-
gergutachten erklären die Teilnehmenden 
zu jedem Themenbereich und in detaillier-
ter Abstimmung, warum sie zu welchen Er-
gebnissen gekommen sind. In der öffentli-
chen Vorstellung im Kurhaus Bad Krozingen 
wurde deutlich: Die Mehrheit der Beteilig-
ten war aufgrund der für die Region prä-
genden Ereignisse aus Staufen mit großer 
Skepsis in den Prozess gestartet. Diese Skep-
sis legte sich im Laufe des Dialogprozesses. 
Denn die Beteiligten erweiterten ihr Wissen 
u.a. bezüglich der technischen Verfahren. 

Es zeigten sich für die Frauen und Männer 
die Unterschiede des von der badenova ge-
planten hydrothermalen Verfahrens zu den 
anderen Verfahren, die in Staufen und Straß-
burg-Vendenheim zu Problemen geführt 
hatten. „Eigentlich hört man in den Medien 
nur etwas zu den schief gegangenen Bei-
spielen. Das vermittelt ein falsches Bild und 
macht den Leuten Angst“, so ein Teilneh-
mer (Seite 14 im Schlussbericht). Ein weite-
rer Beteiligter ergänzt: „Als Teilnehmer des 
Bürgerrates fühle ich mich schon ein wenig 
wie ein kleiner Experte in Diskussionen im 
Freundeskreis und dort als entschlossener 
Befürworter...“ (Seite 20). Aus Skepsis wurde 
Verständnis und Befürwortung des Projekts. 
Der Bürgerrat war sich einig, wie wichtig es 
ist, die Wärmewende anzuschieben und in 
der Region einen aktiven Beitrag zu leisten.
 
Positives Abstimmungsergebnis:  Die Zu-
fallsbürgerinnen und Zufallsbürger haben 
mit der Übergabe ihres Bürgergutachtens 
eine klare Unterstützung für das Vorhaben 
ausgesprochen, was die Abstimmungser-
gebnisse belegen: Von den 34 Bürgerinnen 
und Bürgern, die bis zum Schluss mit abge-
stimmt haben, sprechen sich 31 bei einer 
Gegenstimme und zwei Enthaltungen für 
die Umsetzung des Projekts der badeno-
va-Tochter WÄRMEPLUS aus. Trotz der ins-
gesamt großen Zustimmung für das Projekt 
wurde auch deutlich, dass nicht alle Punkte 
als unkritisch gewertet wurden. Gerade im 
Bereich Haftung hat der Rat der badenova 
auch klare Forderungen mitgegeben, deren 
Umsetzbarkeit es zu klären gilt. Als wichtiges 
Zeichen, dass der Bürgerschaftsrat als Gremi-
um ernst genommen wird und die Ergebnis-
se auch im weiteren Prozess berücksichtigt 
werden, sehen die Zufallsbürgerinnen und 
Zufallsbürger, dass badenova bereits einen 
Arbeitskreis ins Leben gerufen hat, der sich 
explizit mit den noch offenen Themen in Be-
zug auf die Haftung beschäftigt. 

Dank für Transparenz und Offenheit in 
der Kommunikation: Insbesondere die 
ausführliche Anhörung von Expertinnen 
und Experten zu den vielen selbst formu-
lierten Fragen wurde als sehr positiv be-
wertet. Die überwiegende Mehrheit der 
Teilnehmenden fühlte sich am Ende des Di-
alogprozesses umfassend über die Vor- und 
Nachteile der geplanten Anlage informiert. 
Auch die transparente und offene Kommu-
nikation seitens der WÄRMEPLUS wurde 
hervorgehoben. 

,,Ich möchte mich bei allen Beteiligten und 
auch speziell bei der badenova bedanken, 
dass das Ganze überhaupt stattgefunden 
hat und so offen und transparent war. Es war 
ein tolles, wertvolles Erlebnis,“ so eine der 
Zufallsbürgerinnen in ihrem persönlichen 
Fazit. badenova-Vorstand Heinz-Werner Höl-
scher und Volker Kieber, Bürgermeister von 
Bad Krozingen und Vertreter des politischen 
Begleitkreises, dankten den Mitgliedern des 
Rats für ihr großes, außergewöhnliches En-
gagement in ihrer Freizeit. Die Vorstellung 
im Kurhaus hat gezeigt, dass die Energie-
wende einen großen Rückhalt in der Region 
besitzt. 

Das Schlussgutachten kann auf der 
Homepage der badenovaWÄRMEPLUS 
heruntergeladen werden: 

https://www.badenovawaermeplus.de/er-
neuerbareenergien/geothermie/veranstal-
tungen/ 

Weiterführende Informationen zu  
ERDWÄRME BREISGAU allgemein:  

http://www.badenovawaermeplus.de/er-
neuerbareenergien/geothermie/geother-
mie-im-ueberblick/ 
Man findet dort den Link auf Pressemittei-
lungen, Grafiken, Filme u.v.m 
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REZEPT-IDEE DER WOCHE ...

zutaten 
MÜRBTEIG
150 g Mehl
20 g Mandeln
75 g Puderzucker
75 g Butter
1 Eigelb (von Eiern Größe M)

MANDEL-LIMETTEN-FÜLLUNG
100 g Butter, cremig
100 g Mandeln, gemahlen (ohne Schale)
1 EL Mehl
80 g Puderzucker
2 Eier (Größe M)
2 unbehandelte Limetten (Saft und fein geriebe-
ne Schale) 

LIMETTEN-ZITRONEN-CREME
4 unbehandelte Limetten (Saft und Schale) 
1 unbehandelte Zitrone (Saft und Schale)
260 g Zucker
4 Eigelb (Größe M) 
200 g Butter, kalt, in kleine Würfel geschnitten
2 Blatt Gelatine, eingeweicht
800 g Erdbeeren
1 Päckchen Tortenguss (nach Packungsbeilage)
Außerdem: Limettenzesten als Dekoration
1 26er-Kuchenform, Backpapier

ERDBEER-GLÜCKSMOMENT 
MIT LIMETTE-ZITRONE AUF MANDELN UND MÜRBTEIG

Zubereitung
Backofen auf 170 Grad vorheizen, Kuchenform mit Back-
papier auslegen.
Aus den Zutaten rasch einen glatten Teig kneten und 
ca. eine halbe Stunde kalt stellen. Den Mürbteig ca. 
3 mm dick ausrollen und einen 2 cm breiten Streifen 
rundherum an den inneren Rand der Kuchenform legen. 
Den restlichen Mürbteig gleichmäßig auf dem Boden 
verteilen und andrücken. 
Für die Mandel-Limetten-Füllung zunächst die Mandeln 
mit Mehl vermischten. Butter, Puderzucker sowie Saft 
und fein geriebene Schale der Limette glatt rühren. Die 
Eier nach und nach zugeben. Die Mandeln ebenfalls 
unterrühren. Mandelmasse nun in die mit dem Mürbteig 
vorbereitete Kuchenform geben und im Ofen bei 170 
Grad Ober- und Unterhitze (150 Grad Umluft) etwa 30 
bis 35 Minuten backen. 
Für die Limettencreme den Limettensaft, die Schale, 
Zucker und Eigelb unter ständigem Rühren durchkochen 
lassen. Auf die kühlschrankkalte Butter geben und mit 
dem Pürierstab emulgieren. Die ausgedrückte Gelatine 
darin aufl ösen und diese Masse im Kühlschrank abkühlen 
lassen. Wenn sie dicklich geworden ist, die Masse auf den 
abgekühlten Kuchen geben und gleichmäßig verstreichen.
Erdbeeren waschen. Je nach Größe ganz oder geschnitten 
auf dem Kuchen verteilen und mit dem nach Packungs-
beilage vorbereiteten Tortenguss gelieren. Einige Limet-
tenzesten als Dekoration darüber.
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Tipps & Tricks
Limetten und Zitronen gehören nicht 

in den Kühlschrank, sie mögen keine Kälte. 

Bei Zimmertemperatur halten sie sich max. 4 

Tage, im Keller 2 bis 3 Wochen. Gepressten Li-

metten- oder Zitronensaft innerhalb von 2 Tagen 

verbrauchen, er lässt sich aber auch gut einfrieren. 

Limone/ Zitrone können bei Akne helfen und 

Insektenstiche lindern. Limettenwasser ist ein 

guter Appetitzügler. Erdbeeren nur kurz 

waschen und auf Küchenkrepp abtropfen 

lassen, erst dann von Stielen und 

Kelchblättern befreien.





Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.

Reinigungskraft (m/w/d) gesucht!
Wir suchen eine nette, deutschsprachige Reinigungskraft 

 in Teil- oder Vollzeit oder auf geringf. Basis im Bereich 10.30-16.30 Uhr. 
Rufen Sie Frau Ritschel an und legen Sie direkt los: T. 0152-33578107.  

Parkside Boutique Appartements, Hauptstraße 41, Herbolzheim

Reinigungskraft
für 3 Tage/Woche für ca. 2,5 Std. auf 450,- €-Basis gesucht.

Bäckerei Volker Meyer, Rheinhausen
Tel. 07643 - 89 89

THOMAS BICHLER

BODENSEEBERGE
Wanderungen und Anstiege auf die Berge rund um den Bodensee 
∙ 90 Wanderungen und Bergtouren zwischen Hegau, Linzgau, Bodensee, Ostschweiz, Bregenzerwald und Westallgäu
∙ Mit allen zerti� zierten Premiumwanderwegen am Bodensee
∙ Einteilung aller Touren in fünf Schwierigkeitsstufen
∙  Detaillierte Wegbeschreibungen mit Charakteristiken, Gehzeiten, Anforderungen, Einkehr- und 

Übernachtungsmöglichkeiten
∙ Informative Tourenkarten mit eingezeichneten Routen und Links zur Onlinedarstellung
∙ GPS-Daten zu allen Touren
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STARKES DUO. 
AUS EINS MACH ZWEI
Erleben SIe das maximale Lesevergnügen mit minimalen Aufwand. 
Ihr innovatives Heimatblatt wartet bereits auf Sie. 
Erleben SIe das maximale Lesevergnügen mit minimalen Aufwand. 



ACHTUNG ZAHNGOLD
Kaufe Bernsteinschmuck, Modeschmuck, Goldschmuck, 
Silberschmuck u. Münzen, Zinn und versilbertes Besteck, 

zahle bar, komme gleich.
Tel. 0173 / 98 55 44 6 oder 0761 / 456 782 6 



Die Adresse vor Ort!
Handel  Handwerk  Gewerbe

SONDERSEITEN SPECIAL IN WYHL  WEISWEIL  RHEINHAUSEN  HERBOLZHEIM

DIE ADRESSE VOR ORT! KW 22

Gottfried-Greschbach Str. 5
79336 Herbolzheim-Wagenstadt

Tel. 07643/9379941

Reparaturen
Abholung, Leihgerät, Service

+ Wartung aller führenden Hersteller
- für uns kein Thema!

STARKES DUO. 
AUS EINS MACH ZWEI
Erleben SIe das maximale Lesevergnügen mit minimalen Aufwand. 
Ihr innovatives Heimatblatt wartet bereits auf Sie. 
Erleben SIe das maximale Lesevergnügen mit minimalen Aufwand. 
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Die Adresse vor Ort!
Handel  Handwerk  Gewerbe

Nächste Sonderseite in KW 28
Anzeigenschluss für KW 28 am Di, 05.07.2022 um 12 Uhr

0 77 71 93 17-11 0 77 71 93 17-40 anzeigen@primo-stockach.de www.primo-stockach.de

Ausführung sämtlicher Maler- und Lackierarbeiten
Haben Sie Bedarf? Rufen Sie uns an.

Über Ihren Auftrag würden wir uns sehr freuen.

DIE ADRESSE VOR ORT! KW 22
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PRIMO SONDERSEITEN
STARKE THEMEN  IDEALES WERBE-UMFELD

FRAGEN ZU DEN THEMEN SPEZIAL? 
Telefon: 07771 9317-100  Telefax: 07771 9317-105
E-Mail: sonderseiten@primo-stockach.de

Wunschfahrzeuge 
aller Marken

Endingerstr. 60
79369 Wyhl
Tel. 07642/1436
www.koenig-autohaus.de

● Neu- und Gebrauchtwagen
●  Reparatur aller Fabrikate
●  Finanzierung und Leasing
●  Hauptuntersuchung nach
   § 29 StVZO jeden Di., Mi., Do.
● Unfallinstandsetzung
● Lackiererei
● Reifenservice/Einlagerung
● Tankautomat 24h

Inh. Markus Zimmermann
Königschaffhauserstraße 19
79346 Endingen

0 76 42 /9 21 99 02
Fax 0 76 42 / 9 21 99 03
E-Mail: info@aktiv-holz-deko.de

• Schreinerei
• Innenausbau
• Brandschutzverglasungen
• Dekorationen aller Art
• Schaufenster u. Raumgest altung

• Möbelbau
• Rep araturen

Holz & Deko
aktiv

GmbH

• Schreinerei • Möbelbau
• Innenausbau • Reparaturen
• Türen  • Parkett
• Terrassenböden aus Holz

DIE ADRESSE VOR ORT! KW 22


